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Strommessgeräte
Wieviel Strom verbraucht Ihre Waschmaschine bei 
30 Grad? Oder wieviel Ihr Fernseher im Standby-Be-
trieb? Das sagen Ihnen unsere Strommessgeräte aufs 
Watt genau.

Sie können die Geräte bei uns für maximal eine 
Woche kostenfrei ausleihen. Erst bei längerer Ausleihe 
wird ein Entgelt fällig. Einzige Bedingung: Es ist eine 
Kaution in Höhe von 50 Euro zu hinterlegen, die Ihnen 
bei ordnungsgemäßer Rückgabe selbstverständlich wie-
der ausgezahlt wird. 

Details zu den Regeln der Ausleihe erfahren Sie unter 
der Rufnummer 0234 – 96 11 40.

Verbraucherzentrale
Rabatte für Mitglieder des Mietervereins Bochum gibt es 
bei der Verbraucherzentrale in der Großen Beckstraße 15. So 
ist die Nutzung der „Infothek“, die normalerweise 3 € kostet, 
für unsere Mitglieder kostenlos. Beim Kauf von Broschüren 
oder anderen Publikationen gibt es einen Preisnachlass von 
10 Prozent. 

Eine Bescheinigung über Ihre Mitgliedschaft erhalten 
Sie in unserer Bochumer Geschäftsstelle, die nur 200 Meter 
entfernt ist. Auf Wunsch senden wir Sie Ihnen auch per Post 
nach Hause.
Öffnungszeiten der Verbraucherzentrale:

Mo: 	9.30 - 13.00	 +	 14.00 - 17.00
Di:	 9:30 - 17.00
Mi:	 nach Vereinbarung
Do: 	 9:30 - 13.00	 +	 14.00 - 19.00
Fr:	 9:30 - 14.00

Tel: 0234 / 66044

Ortstermine
Wohnungsmängel? Feuchtigkeitsschäden? Begleitung 
bei der Wohnungsübergabe?

Unser Mann im Außendienst kommt zu Ihnen nach 
Hause. Dipl. Ing. Bernd Eckstein ist Baubiologe und 
Energieberater mit BAFA-Zulassung. Im Preis von 75 € 
(Preisänderungen vorbehalten) sind Anfahrt, Kurzgut-
achten und Mehrwertsteuer enthalten.

Kontakt: T: 02302 / 58 54 77, F: 02302 / 58 54 75, 
Mail: b-eckstein@versanet.de. In Zweifelsfällen klären 
Sie die Notwendigkeit einer Ortsbegehung vorher mit 
Ihrem Rechtsberater oder Ihrer Rechtsberaterin. Mediation

Bei Streit unter Mietern übernimmt der Mieterverein 
keine rechtliche Vertretung. Das verbietet unsere Satzung. 
Wir bieten aber die Möglichkeit einer Mediation an. Sie kann 
helfen, Nachbarschaftskonflikte ohne Krieg zu lösen. 

Wir arbeiten zu diesem Zweck mit Anja Buschmann 
zusammen, Dozentin für Physiotherapie und erfahrene 
Mediatorin. Ihre Methode ist die der „gewaltfreien Kom-
munikation“ nach Dr. Marshall Rosenberg.

Wenn Sie das Angebot interessiert, wenden Sie sich 
zunächst an Ihre/n zuständige/n Rechtsberater/in. Es folgt 
dann zunächst ein 4-Augen-Gespräch mit Frau Buschmann 
und anschließend - wenn die andere Seite mitmacht - die 
eigentliche Mediation. Die Beratung ist für Mitglieder ko-
stenlos.
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Seit der Jahrtausendwende wurden in Deutschland rd. 
1,5 Mio. ehem. kommunaler bzw. werksverbundener 
Wohnungen an internationale Fonds verkauft. In die-
sem Zusammenhang verbreitete sich die vom damaligen 
SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering eingeführte Be-
zeichnung „Heuschrecken“, mit der er internationale 
Fonds charakterisierte, die Unternehmen aufkauften, 
diese aussaugten und die Reste schnell weiter verkauften.  
Wohnungsunternehmen mutierten unter den Bedin-
gungen der Fonds häufig zu reinen Wohnungshändlern.  

Was das für Mieter/innen bedeutete, in Wohnungsbestän-
den einer „Heuschrecke“ zu leben oder in Wohnungen eines 

Heuschrecken vor der Haustür
 - Auf den Spuren von Wohnungsverkäufen und ihren Folgen -

Eine VHS-Veranstaltung in Kooperation mit dem Mieterverein Bochum  
 

öffentlich kontrollierten Unternehmens, soll bei einem 
Rundgang durch das Bochumer Unicenter und die Hustadt 
verdeutlicht werden. Zum Abschluss besteht die Möglich-
keit, die verschiedene Problemlagen vor Ort beim Besuch 
eines Stadtteilbüros, das sich um die Stadtteilentwicklung 
in der Hustadt kümmert, zu diskutieren. 

Treff: Fußgängerbrücke, oberhalb der Straßenbahnhalte-
stelle am Unicenter 
Termin: 26.05. 17-19 Uhr 

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung über die VHS 
aber erforderlich.

Wohnungsbauförderung:

Gezielt gekürzt            	             S. 7

Barrierefreiheit::

Glücklich im neuen Zuhause          S. 8

Hartz IV:

Wegen Sozialminister auf 
Wohnungssuche                           S. 10
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Mitgliederversammlung

Vorstand und Geschäftsführung la- 
den alle Mitglieder herzlich zur dies-
jährigen Mitgliederversammlung ein. 
Sie findet statt am
      Mittwoch, den 25. Mai, 
      um 18.00 Uhr
      im Acora-Hotel, 
      Nordring 44 - 50

Folgende Tagesordnung ist vorge-
sehen:
1.	 Eröffnung und Begrüßung 
2.	 Wahl der Versammlungsleitung
3.	 Feststellung der Tagesordnung 

und der ordnungsgemäßen Einla-
dung sowie Bestimmung von zwei 
Anwesenden zur Unterzeichnung 
des Protokolls

4.	 Berichte des Vorstandes und der 
Geschäftsführung über das Ge-
schäftsjahr 2010

5.	 Bericht der Kontrollkommission 
über das Geschäftsjahr 2010

6.	 Aussprache über die Berichte
7.	 Entlastung des Vorstandes
8.	 Anträge
9.	 Wahlen
	 • Wahl des/der 3. Vorsitzenden
	 • Wahl des/der 1. Beisitzenden
	 • Wahl des 3. Mitglied der Kon-
	    trollkommission
10.	Verschiedenes
11.	Mitgliederehrungen

Werbekampagne lässt 
Mieterverein wachsen

Unter dem Motto „Nicht ärgern, be-
raten lassen“ hatte der Verein zwischen 
November 2009 und Sommer 2010 Zei-
tungsanzeigen, Radiospots und Plakate 
eingesetzt, um seinen Bekanntheitsgrad 
zu erhöhen. Das hat die Neuaufnahmen 
spürbar wachsen lassen, von 1398 im 
Jahre 2009 auf 1543 in 2010. Und der 
Effekt hält noch an: Im Januar 2011 
traten 210 Mitglieder dem Verein bei, 
50 % mehr als im langjährigen Monats-
durchschnitt.

„Nicht alle, die durch Werbung auf 
den Mieterverein aufmerksam gewor-
den sind, treten gleich ein“, mutmaßt 
Geschäftsführer Michael Wenzel. „Aber 

wenn dann im Januar die Nebenkosten-
abrechnung kommt mit einer saftigen 
Nachzahlung, erinnert sich der Eine 
oder Andere an das Plakat „Nebenko-
sten zu hoch?“ und findet den Weg 
in unsere Geschäftsstelle. Genau das 
hatten wir bezweckt.“

Nicht umsonst

Allerdings hat die Sache natürlich auch 
gekostet. Bei einem Umsatz von knapp 
1,1 Mio. Euro und einer Bilanzsumme 
von gut 0,7 Mio. Euro hat der Verein 
im letzten Jahr 53.000 Euro Verlust ge-
macht, der aus den Rücklagen gedeckt 
wurde. Ohne diesen Zugriff wäre die 
Bilanz in etwa ausgeglichen gewesen.

Der Rückgriff war allerdings einkalku-
liert, ursprünglich sogar mit 60.000 
Euro. Denn so eine Werbekampagne 
muss natürlich sofort bezahlt werden. 
Ihr Nutzen hält allerdings jahrelang an. 
Denn neu eingetretene Mieter bleiben 
im Schnitt knapp zehn Jahre lang Mit-
glied - manche ein Leben lang.

Nach 2009 ist der Mieterverein auch 
2010 wieder gewachsen. Bei 16.019 
Mietgliedern blieb der Zähler des Ver-
waltungsprogrammes am 31. Dezem-
ber stehen. Das waren 113 Mitglieder 
oder 0,7 % mehr als im Jahr zuvor. 
Ursache ist wahrscheinlich die Werbe-
kampagne.

 Platz    10 (09/00)  Thema Anteil in %    10 (09/00)

  1    (1 / 1 )  Betriebskosten 23,8  (24,9  / 19,3 )

  2    (2 / 2 )  Wohnungsmängel 20,8  (18,3  / 16,6 )

  3    (3 / 3 )  Heizkosten 19,5  (18,0  / 10,5 )

  4    (5 / 6 )  Renovierung   4,9    (5,6  / 5,6 )

  5    (4 / 4 )  Mieterhöhung   4,9    (5,8  / 8,8 )

  6    (7 / 8 )  Kaution   4,1    (4,9  /  4,4 )

  7   (8 / 10 )  Hausordnung   3,5    (3,4  / 3,6 )

  8 (12 / 13 )  allg. Vertragsprüfung   3,0    (2,5  / 2,3 )

  9   (9 / 11 )  Mietschulden   2,9    (3,4  / 2,9 )

  9  (11/ 9 )  Kündigung Vermieter   2,9    (2,9  / 4,0 )

11   (6 / 5 )  Kündigung Mieter   2,8    (5,0  / 8,7 )

12   (9 / 12 )  Modernisierung   1,3    (3,4  / 2,4 )

13  (14 / 14 )  Miethöhe allgemein   0,9    (0,9  / 1,9 )

14 (13 / 7 )  Nachmieter   0,2    (1,1  / 4,9 )

Beratungsthemen

Wieder mehr Wohnungsmängel

Der Anteil der Wohnungsmängel ist 
bei den Beratungsthemen wieder ge-
stiegen.Aber auch wegen Heizkosten 
kommen immer mehr Mitglieder in 
die Sprechstunde. Hier ist vor allem der 
Zehn-Jahres-Vergleich aufschlussreich: 
Es hat fast eine Verdoppelung gegeben. 
Ansonsten sind die meisten Beratungs-
themen rückläufig, am stärksten die 
Mieterkündigung und erfreulicherweise 
auch die Mietschulden und die Mieter-
höhungen. Das sind alles Anzeichen 
für einen weitgehend entspannten 
Wohnungsmarkt..   
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Mieter

Vorangegangen waren einige Zuge-
ständnisse seitens der Baugenossen-
schaft Bochum eG. So sollen noch vor 
Ostern neue Bäume gepflanzt werden, 
damit die Mieter während der anstehen-
den Modernisierungsmaßnahmen und 
Umbauten nicht eine Mondlandschaft 
vor ihren Fenstern haben. Insgesamt 9 
neue Bäume, die schon bei der Pflan-
zung einen Stammumfang von fast 
30 cm haben, hat die Genossenschaft 
zugesagt: Vier japanische Maikirschen, 
vier gefüllt blühende Vogelkirschen  
und eine Mehlbeere. 

Damit kommen die Ersatzpflanzungen 
nicht nur früher als geplant, sondern 
fallen auch drei bis vier Kategorien hö-
her aus. Um die fünf Meter hoch sind 
die neuen Bäume und haben zwei Meter 
Kronendurchmesser. Natürlich werden 
sie an Stellen gepflanzt, wo sie den wei-
teren Umgestaltungsmaßnahmen nicht 

im Wege sind. Denn auf diese – insbe-
sondere das Anlegen von Terrassen für 
die Erdgeschoss-Wohnungen und die 
Geländeumkehr – will die Genossen-
schaft keineswegs verzichten.

Zuvor war das Obergutachten erstellt 
worden, das die Genossenschaft beim 
von OB Scholz vermittelten Gespräch 
im November zugesagt hatte. Ergebnis: 
Die Zierkirsche hatte zwar Vitalitätsstufe 
1 bis 2, war aber betagt und deutlich 
geschädigt, die zu erwartende Rest-
Lebensdauer lag bei 10 bis 15 Jahren. 
Wegen flacher Wurzeln sei über ihre 
Standfestigkeit auch ohne jede Bau-
maßnahme keine positive Prognose 
möglich. Zudem wuchsen die Haupt-
wurzeln in eine Richtung, in der sie 
durch die kommenden Kanalarbeiten 
weiter geschädigt werden würden.

Falsche Fällgenehmigung

Ganz anders dagegen die Rosskastanie. 
Deren Stamm teilt sich zwar schon in 
ein Meter Höhe mehrfach, aber sie ist 
kerngesund und den Arbeiten nicht im 
Wege. Zumindest für diesen einen Baum 
wurde also bewiesen, dass die städtische 
Fällgenehmigung zu unrecht ausgestellt 
wurde – also rechtswidrig war, wie die 
Mieter immer gesagt hatten. Ob das für 
den bereits 2009 gefällten geschützten 
Baum auch gilt, wird nie mehr bewiesen 
werden können.

Der Streit im Malerviertel ist damit 
keineswegs beendet. Denn noch ist die 
Schadensersatzklage gegen fünf Mieter 
anhängig, die sich am Rosenmontag 

Abholzen, 
um neu zu 
Pflanzen
Die Bäume im Malerviertel sind Ge-
schichte. Die meisten wenigstens. 
Nur die Platane und die Rosskastanie 
blieben verschont, als am 24. Februar 
zwischen Dürer- und Schwindtstraße in 
Weitmar die Sägen knatterten. Proteste 
der Mieter, die zwei Jahre lang mit allen 
Mitteln um ihren grünen Innenhof ge-
kämpft hatten, gab es diesmal nicht.

Mit einem sogenannten „Baumsteiger“ wurden zunächst 
die Äste entfernt, bevor die Stämme gefällt wurden. 

Kein schöner Tag. 
Doch bessere sollen folgen.

2009 unter die Bäume gestellt hatten. 
Und auch die Petition der Bürgerini-
tiative „Wohnen im Malerviertel“ im 
Landtag und ihre Beschwerde bei der 
Bezirksregierung ist noch nicht zurück-
gezogen.

Auch unter den Mietern selbst herrscht 
keineswegs Einigkeit darüber, wie sie 
die aktuelle Situation bewerten und wie 
es weiter gehen soll. Das Malerviertel 
wird möglicherweise noch lange für 
Gesprächsstoff sorgen.

Prozess gescheitert

Wenige Tage später scheiterte auch in 2. 
Instanz die Klage einer Mieterin aus der 
Lenbachstraße, die gesamte Maßnah-
me zu verhindern. Die Kammer unter 
Vorsitz von Richter Dr. Coburger hatte 
deutlich gemacht, dass sie der Klägerin 
zwar darin folge, dass der Modernisie-
rungsbegriff sich seit 2001 auch auf das 
Wohnumfeld erstrecke, dass aber der 
Bezug zu ihrem konkreten Mietobjekt 
fehle.

Überraschend hatte zudem noch der 
Anwalt der Baugenossenschaft erklärt, 
es handele sich bei den Grünflächen-
maßnahmen nicht um eine Modernisie-
rung, deren Kosten auf die Mieter umge-
legt werden sollen. Vergeblich rügte die 
Klägerin, dass dies aus der Ankündigung 
nicht zu entnehmen war. 

Unterm Strich heißt das aber auch: Die 
Fällungen und Neupflanzungen werden 
nicht von den Mietern im Viertel, son-
dern von allen Genossen bezahlt!
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Mieter

Da natürlich kein normaler Mieter eine 
Ahnung hat, was das ist, wurde es in 
dem Schreiben erklärt: 

„Die eBox übermittelt zum einen laufend 
Daten über den Betrieb der Heizungsanlage 
an ihre Vermieterin. Weichen die tatsäch-
lichen Werte der Heizungsanlage von den 
voreingestellten Werten auch nur länger als 
10 Minuten ab (z. B. bei der Vorlauftem-
peratur), so wird Ihre Vermieterin darüber 
sofort per SMS oder E-Mail informiert. 
Auf diese Weise kann Ihre Vermieterin 
umgehend die geeigneten Maßnahmen zur 
Störungsbeseitigung einleiten, wodurch ein 
stets optimaler Betrieb der Heizungsanlage 
mit entsprechend niedrigen Verbräuchen 
gewährleistet ist.

Zum anderen kann über die eBox laufend 
der jeweilige Füllstand der Tankanlagen 
abgerufen werden. Sollte der Füllstand ei-
nen bestimmten vorher vereinbarten Stand 
unterschreiten, so wird Ihre Vermieterin 
sofort per SMS oder E-Mail informiert. Auf 
diese Weise wird dem Heizöllieferanten 
eine optimale Tourenplanung ermöglicht 
und ein Leerlaufen der Anlage verhindert. 
Zudem kann durch die eBox natürlich auch 
der exakte Anfangs- und Endbestand an 
Heizöl zum Zwecke der Abrechnung der 
Kosten ermittelt werden.“

„Toll“, dachte sich Hertha Klausner. 
„Toll für die Annington. Und was habe 
ich davon?“ Die Antwort erfuhr sie 
unten auf der Seite: Kosten. Die Anning-
ton würde die Geräte anmieten, hieß 
es dort. 302,15 Euro für einen Tank, 
52,93 Euro für jeden weiteren, soweit 
vorhanden. Und: Es handele sich um 
umlagefähige Betriebskosten.

Das stimmt prinzipiell, erfuhr Hertha 
Klausner in der Rechtsberatung. Be-
rater Rainer Klatt sieht darin aber ein 
„unwirtschaftliches Verhalten“ seitens 
der Wohnungsgesellschaft. „Für Ver-
mieter sind Heiz- und Nebenkosten 
durchlaufende Posten. Es kann ihnen 
also prinzipiell egal sein, wie hoch sie 

sind. Deshalb hat der Gesetzgeber das 
Gebot des „wirtschaftlichen Verhal-
tens“ ins Gesetz geschrieben. Unnötige 
Kosten muss der Vermieter vermeiden, 
Brennstoff möglichst günstig einkau-
fen, bei Wartungen Preisvergleiche 
einholen und dergleichen. Und dieser 
elektronische Schnickschnack ist ganz 
bestimmt unnötig.“

Anders sieht das natürlich die Her-
stellerin, die Bochumer Firma Proe-
nergy Contracting GmbH & Co. KG. 
Unter anderem dient die eBox® der 
effizienten Brennwertkontrolle und der 
Verbrauchs-optimierung, mit anderem 
Worten: dem Energiesparen.

Bis es über diese Frage Rechtssicher-
heit gibt, wird allerdings noch viel 
Gülle die Emscher herunterfließen. Da 
die Geräte im Laufe des Jahres 2011 
installiert werden sollen, können die 
Kosten dafür frühestens 2012 in einer 
Haizkostenabrechnung auftauchen. Bis 
Gerichte dann abschließend darüber 
geurteilt haben, kann es - so überlastet, 
wie unsere Justiz nun einmal ist - auch 
2013 werden.

Wer braucht eine eBox®?

Fachwissen - für Laien verständlich
Von A wie AAA-Mieter bis Z wie Zwi-
schenabrechnung ist das im Grabener-
Verlag in 9. Auflage neu erschienene 
Lexikon „Immobilien-Fachwissen“ 
eine wahre Fundgrube über alles, was 
mit Bauen, Finanzieren, Kaufen, Mie-
ten, Vermieten, Makeln, Steuern oder 
Wohnen allgemein zu tun hat. Auf 1008 

Seiten bietet es 4000 Artikel aus allen 
Bereichen einschließlich Mietrecht. 

Zwar wendet es sich in erster Linie an 
Immobilienwirte, Makler, Architekten 
sowie deren Auszubildende und Stu-
denten. Da die Beiträge aber knapp 
geschrieben und leicht verständlich 
sind, ist das Nachschlagwerk auch für 
Laien geeignet, die es immer schon mal 
etwas genauer wissen wollten. Der Preis 
von 48,00 Euro wird allerdings dafür 
sorgen, dass es in erster Linie von Profis 
gekauft wird.

Und was ist nun ein AAA-Mieter? „Der 
AAA-Mieter (gesprochen Triple-A-Mieter) 
ist ein Mieter bzw. Mietinteressent mit einer 
erstklassigen Bonität und Kreditwürdigkeit. 
Demzufolge ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass er mit seinen Zahlungsverpflichtungen 
in Verzug kommt. Je mehr AAA-Mieter 
beispielsweise eine Büroimmobilie nut-
zen, desto höher ist der Immobilienwert. 
Beispiele für AAA-Mieter: die öffentliche 
Hand, bestimmte Kreditinstitute, Tele-
kommunikations- Handels-, Pharma- und 
Produktionsunternehmen ...“
Hätten Sie‘s gewusst?

Die eBox® der Bochumer Firma Pro Energy 
dient in erster Linie der Fernablesung der 

Heizung, kann aber noch viel mehr.  Laut 
Herstellerin helfen ihre genauen Mess-

daten bei der optimalen Einstellung der 
Anlage, wodurch Energie gespart werden 

kann. Bild: www.ebox.de

* Name geändert

Hertha und Manuel Klausner* aus Wat-
tenscheid sind sicher nicht die einzigen 
Mieter der Deutschen Annington, die Ende 
Dezember Post von Deutschlands größter 
Wohnungsgesellschaft bekamen. In dem 
Schreiben wurde die Installation einer 
sogenannten „eBox®“ an Heizungsanlage 
und Öltank angekündigt.
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GEZIELT
GEKÜRZT
Trotz Kürzungen versucht die neue
Landesregierung soziale Maßstäbe in
der Wohnungsbauförderung zu setzen

NRW

Im Januar stellte die Landesregierung
ihr neues Programm für den sozialen
Wohnungsbau vor. Trotz drastischer
Kürzungen zeigt es den politischen
Willen zu einem sozialen Umsteuern in
den Förderschwerpunkten: Weg von
der Eigentumsförderung der Schwellen-
haushalte, hin zur Wohnungsbauför-
derung für den sozialen Bedarf.
Die Regierung Rüttgers war zuvor mit
einer nicht fortsetzbaren „sozialen“
Eigenheimförderung in die Vollen ge-
gangen. 567 Millionen Euro gab sie
zuletzt aus für die jährliche Subven-
tionierung bauwilliger Selbstnutzer.
Das war mehr als die Hälfte des unter
Rüttgers auf 1 Mrd. Euro aufgepump-
ten Förderprogramms für den gesam-
ten Sozialen Wohnungsbau. Es ermög-
lichte eine Bewilligung von Eigen-
heim-Förderanträgen über alle frühe-
ren Begrenzungen hinaus.

Nach den Wahlen stellte sich heraus:
Der Traum vom Eigenheimerland
NRW, dem Schwarz-Gelb frönte, war
auf Pump finanziert. Die eine Milliar-
de Euro Sozialbauförderung der letzten
Rüttgers-Jahre sei „überzeichnet“ gewe-
sen, hieß es in Kreisen der neuen Re-
gierung. Die Ausgaben seien nicht aus
den Rückflüssen der Wohnungsbau-
förderung gedeckt. Bereits im letzten
Herbst zog der Minister die Reißleine.
Am 30. September wurde ein Förder-
stopp verfügt.

Auch beim Wohnungsbauförderpro-
gramm 2011 musste aus Sicht der Lan-
desregierung heftig gestrichen werden.
Während der Umfang der Mietwoh-
nungsförderung unangetastet bleibt,
bleiben von den 567 Mio. Euro Häus-
lebauer-Subventionen ganze 200 Mio
Euro übrig. Das bedeutet nicht nur we-
niger Häuser. Auch die Förderkon-
ditionen wurden verändert. Die Ein-
kommensgrenzen für die Förder-
berechtigung wurden herab gesetzt und
sind im Unterschied zu den Vorjahren

bindend. Auch die Darlehens-
höhen wurden gegenüber dem
Vorjahr gekürzt.

Mit 400 Mio. Euro wurde die
bisherige Höhe der Förderung
im Mietwohnungs-bau dagegen
aufrecht erhalten. Vor allem in
der Rheinschiene fehlten be-
zahlbare Mietwohnungen, sag-
te Bauminister Voigts-berger zur
Begründung. Doch auch den
meisten Ruhrgebietsstädten
werden  – je nach Einschätzung des Be-
darfs – weiter Förderkontingente für
den sozialen Mietwohnungsbau zuge-
billigt. Aufgewertet wurde die Bedeu-
tung „kommunaler Handlungs-
konzepte Wohnen“. In Städte, die sol-
che Konzepte erarbeiten, können zu-
sätzliche Fördermittel für Bauprojekte
fließen. Der seniorengerechte Woh-
nungsbau zieht sich durch alle Pro-
gramme wie ein roter Faden.

Das Modernisierungsprogramm im
Umfang  von 200 Mio. Euro steht - ab-
gesehen vom seniorengerechten Um-
bau - natürlich voll im Zeichen der
Energieeinsparung.  Statt wie bisher
maximal 30.000 Euro werden künftig
bis zu 40.000 Euro Darlehen pro Woh-
nung gewährt. Im Unterschied zu an-
deren Programmen führt die soziale
Modernisierungsförderung auch zu
Mietpreisbindungen. Sie ist also DAS
Mittel um Klimaschutz auch für Mieter
mit geringem Einkommen finanzierbar
zu machen.

„Wir begrüßen, dass die Landesregie-
rung bei der Verteilung der Fördermittel
den Schwerpunkt im sozialen Miet-
wohnungsbau sowie beim Bau von
Wohnungen für ältere Menschen mit
Behinderungen setzt und mit 400 Mil-
lionen Euro die Hälfte der Fördergelder
diesen Bereichen zuordnet. Trotzdem
reicht die Höhe der Fördermittel nicht
aus, um den hohen und weiterhin stei-

Rückkehr eines Klassikers: Sozialer Mietwohnungsbau (Foto: aha)

genden Bedarf nach Sozialmietwoh-
nungen zu decken“, meinte Bernhard
von Grünberg, Vorsitzender des Mieter-
bundes NRW. Grünberg, selbst Land-
tagsabgeordneter der SPD, forderte eine
Aufstockung der Wohnungbauförde-
rung ab 2012. So wie es aussieht, könn-
te die nur aus Haushaltsmitteln aufge-
bracht werden.

In der Tat: Das jetzige NRW-Woh-
nungsbauprogramm kann weder den
rapiden  Verlust an Sozialbindungen im
Wohnungsbestand kompensieren,
noch den wachsenden Bedarf an
barrierefreien Wohnungen decken. Erst
recht reicht es nicht aus, die Jahrhunde-
raufgabe des sozialverträglichen Klima-
schutzes im Wohnbereich zu stemmen.
Es kann nicht die fehlenden großen So-
zialwohnungen herbeizaubern und es
ist, so wie es ist, nicht mal nutzbar, die
Übernahme zerfallender „Heuschre-
cken“-Siedlungen durch Auffangträger
zu finanzieren.

Dennoch: Es ist fast das einzige richtige
soziale Wohnungsbauprogramm, das
wir in Deutschland haben. Von der Re-
gierung Rüttgers als Eigenheimsponsor
und Schuldendienstleister missbraucht
und für die Absicherung der NRW-Bank
gemolken, hat Rot-Grün jetzt begon-
nen, wieder wirklichen sozialen Woh-
nungsbau zu betreiben. Es könte der
Anfang einer Umkehr sein.              (ku)
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Glücklich

Barrierefrei
Barrierefreie altersgerechte Wohnun-
gen lassen sich meist nur im Neubau
realisieren oder wären im Bestand in
der Regel teurer. Ohne Wohnungsbau
in diesem Segment wird der Mangel
an altersgerechtem Wohnraum nicht
zu bewältigen sein. Wohnangebote
mit Unterstützungsleistungen sind für
viele Menschen verständlicherweise
die bevorzugte Alternative zum Heim.
Doch der Neubau hat seinen Preis.
Grundstücke in zentraler Lage in der
Nähe zu Versorgungszentren sowie
mit guter Bus- und Bahnanbindung
können die Kosten zusätzlich nach
oben treiben. Die sich ergebenden
Mieten übersteigen das Einkommen
vieler Senioren. Mit geförderten
altersgerechten Wohnungen und er-
gänzenden Unterstützungsleistungen
kann älteren Mieterinnen und Mie-

60 Jahre wohnte Gerhard Dornieden
in seiner Altbauwohnung in der Dort-
munder Innenstadt. 61 Stufen galt es zu
bewältigen um die in der dritten Etage
gelegene Wohnung zu erreichen. Für
seine Frau Beate Dornieden und ihn war
das über viele Jahre kein Problem. Sie
fühlten sich wohl in ihrer knapp 70m²
großen Wohnung im Saarlandstraßen-
viertel mit den vielen Einkaufs-
gelegenheiten vor der Tür. Doch mit zu-
nehmendem Alter wurde die Wohnung
im Obergeschoss zur Herausforderung.
„Mein Mann bekam eine Geh-
behinderung und die Stufen wurden
immer mehr zum Hindernis. Uns war
klar, hier können wir nicht bleiben. Da
begannen wir schon vor ein paar Jah-
ren uns nach einer Wohnung mit Auf-
zug umzuschauen“  schildert Beate Dor-
nieden die damalige Situation.

Die Wohnungssuche in der Umgebung
gestaltete sich schwierig. „Dort gibt es
ja fast nur Altbauten und bezahlbar
musste die Wohnung ja auch sein. Ich
bin Frührentner“, so Gerhard Dor-
nieden.

Dann erfuhren  sie im Jahr 2009 von
dem Neubauprojekt des Spar- und Bau-
verein Dortmund e.G. in der Bauerstr. 3.
und 5 in Dortmund-Brackel. Die Wohn-
anlage der Baugenossenschaft umfasst
50 barrierefreie Wohnungen, die zwi-
schen 52 und 90 m² groß sind.  In den
zwei viergeschossigen Häusern, ist auch
ein Gemeinschaftsraum integriert. In ei-
nem Büroraum im Erdgeschoss finden
die wöchentliche Sprechstunde des

tern dagegen ein sicheres Wohnen bis
ins hohe Alter ermöglicht werden.
Damit die sozialen Netze der Men-
schen erhalten bleiben können, ist es
wichtig, dass in allen Stadtteilen ent-
sprechende Angebote geschaffen wer-
den. Dabei darf die Anpassung des
Wohnungsbestandes nicht aus dem
Blickfeld geraten. In vielen Fällen
muss eine Wohnung im Alter nicht
vollständig barrierefrei sein. Auch hier
werden mehr Fördermittel und
Finanzhilfen benötigt, um Barrieren
im Wohnungsbestand zu reduzieren.
Für Anpassungsmaßnahmen im Be-
stand sind zudem Wohn-
beratungsstellen in Trägerschaft der
Kommunen, freier Träger oder auch
der Wohnungswirtschaft unverzicht-
bar, um Mieterinnen und Mieter per-
sönlich beraten zu können.

Beate und
Gerhard

Dornieden
in ihrer

altersgerechten
 Sozialwohnung

Bild: TS

im neuen
Zuhause
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Bauerstr. 3 und 5 in Dortmund Brackel (Foto: ts)

Hausmeisters sowie Beratungen durch
einen Pflegedienst statt. Dieser organi-
siert auch Veranstaltungen im Gemein-
schaftsraum, wie das wöchentliche
Kaffeetrinken oder Vorträge.

Diese Leistung finanzieren die Mieter
über eine verpflichtende Grund-
pauschale von 14 Euro monatlich. In
den 43 frei finanzierten Wohnungen
beträgt die Miete 7 Euro/m², in den sie-
ben öffentlich geförderten Wohnun-
gen 4,45 Euro/m².

„Wir haben uns beworben und muss-
ten kämpfen eine der geförderten Woh-
nungen zu bekommen. Es gab es viele
Interessenten. Die Miete ist günstig und
die Wohnung liegt direkt im Ortskern“,
erzählt Beate Dornieden. „Alters-
gerechte Wohnungen sind bei uns in
allen Preissegmenten sehr nachge-
fragt“, bestätigt Ullrich Benholz, Proku-
rist beim Spar- und Bauverein.

Die Eheleute Dornieden bekamen den
Zuschlag und wohnen seit Februar 2010
in einer knapp 62m² großen Wohnung
im ersten Obergeschoss. „Jetzt sind wir
froh. Direkt nach dem Einzug musste
ich ins Krankenhaus und brauchte
danach für einige Wochen einen Roll-
stuhl. In die alte Wohnung hätte ich
nicht zurück gekonnt. Hier ist das kein
Problem. Wir haben einen Fahrstuhl
und auch in der Wohnung, besonders
auch im Badezimmer, ist genug Platz.

Selbst auf den Balkon kommt man mit
dem Rollstuhl“, lobt Herr Dornieden.

Viele der 50 Mietparteien stammen
nicht aus Brackel, sondern sind, wie die
Dorniedens,  zugezogen. Einige verkauf-
ten  auch ihr Haus. „Am Anfang kann-
ten wir hier kaum jemanden. Aber das
ging den meisten Nachbarn so. Über das
wöchentliche Kaffeetrinken und die an-
deren Veranstaltungen lernt man sich
schnell kennen.“

In die Dortmunder Innenstadt kommen
die Eheleute mit der Stadtbahn in 15 Mi-
nuten. Die Haltestelle ist gleich um die
Ecke. „Bei der alten Wohnung war das
anderes. Da sind wir immer zu Fuß run-
ter in die Stadt. Die letzten Jahre haben
wir bei dem kleinen Anstieg immer ge-
scherzt: ‘Wir müssen jetzt das Ardey-
gebirge hoch‘“, lacht Werner Dornie-
den. „Der Abschied fiel am Anfang nicht
leicht. Aber heute sind wir glücklich,
diesen Schritt  gemacht zu haben.“        (ts)

Neuregelung bei Unter-kunftskosten lässt den Druck auf Hartz-IV Mieter steigen.

-    keine gesetzliche Ermächtigung zur
Pauschalierung von Kosten der Un-
terkunft zu erlassen,

-  zu prüfen, inwieweit überhaupt
landesgesetzliche Regelungen erfor-
derlich sind, die bisherigen kommu-
nalen Richtlinien nicht bereits aus-
reichen,

-   bei der Regelung der Flächenwerte
für angemessene Wohnungen einen
Gleichlauf mit den Regelungen zur
Erteilung von Wohnberechtigungs-
scheinen im sozialen Wohnungsbau
herbeizuführen,

-  sicherzustellen, dass sich die An-
gemessenheitswerte an tatsächlich
verfügbarem, d.h. konkret anmiet-
barem Wohnraum orientieren,

-   sicherzustellen, dass keine Höchst-
werte bei Heizkosten realitätsfern
festgesetzt werden. (hg)

In den letzten Monatenn den letzten Monatenn den letzten Monatenn den letzten Monatenn den letzten Monaten gab es zwi-
schen den Parteien viel Streit um die Be-
rechnung und eine minimale An-
hebung der Regelsätze für BezieherIn-
nen von ALG II. Diese Auseinanderset-
zung hat überdeckt, dass an anderer Stel-
le im Sozialgesetzbuch II potentielle Ver-
schlechterungen für die Betroffenen
eingeführt wurden. Nach dem neu ge-
schaffenen Paragrafen 22a SGB II kann
den Kommunen durch ein Landesgesetz
ermöglicht werden, Pauschalen festzu-
setzen oder lokale Satzungen zu den
Unterkunftskosten zu erlassen.

Für die Zukunft befürchtet Mieterforum
Ruhr, dass die bisherige kommunale
Rechtszersplitterung durch die
nunmehr mögliche Satzungsermäch-
tigung nicht nur fortgeführt, sondern
sogar verfestigt wird. Die bereits bislang
zu verzeichnende Sozialpolitik nach

Wohnrecht nach Kassenlage?
Kassenlage würde sich nicht nur in
leicht abänderbaren kommunalen
Richtlinien wiederfinden, sondern auch
in nur mit erheblich größerem Aufwand
abzuändernden kommunalen Satzun-
gen verfestigen.

Daher fordert der Mieterforum Ruhr e.V.
den Landtag von Nordrhein-Westfalen
auf, von seinem Gesetz-gebungs-ermes-
sen nur zurückhaltend und orientiert
am Gesetzeszweck Gebrauch zu ma-
chen. Hierzu soll der Landtag
insbesondere beachten, dass Kosten der
Unterkunft auch in Zukunft bedarfs-
deckend sein müssen und keine Kosten-
reste zu Lasten der Regelleistung ver-
bleiben dürfen.

Mieterforum Ruhr fordert den Landtag
und die Landesregierung auf,
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Wegen „Empfehlungen“
des Sozialministeriums
auf Wohnungssuche
Durch eine Änderung von
„Arbeitshinweisen“ des NRW-
Sozialministeriums ist es seit
Oktober 2010 in vielen Städten
zu Problemen bei der Übernah-
me der Wohnkosten von Arbeits-
losen gekommen.

„Seit Januar suchen auffallend viele
Leute Rat, weil die JobAgentur die Nach-
zahlungen für die Betriebskosten nicht
übernehmen will“, berichtet Stephan
Schulze-Bentrop, Sozialberater des HAZ
in Hattingen und Witten. „Das beson-
dere Problem: Sie werden dabei von Alt-
zu Neufällen.“

Bis Juni 2009 wurden in Witten für ei-
nen 1-Personenhaushalt 444 Euro von
der JobAgentur übernommen, inklusi-
ve Neben- und Heizkosten und Tole-
ranzaufschlag. Seitdem hat es mehrere
Änderungen der örtlichen Regelungen
gegeben. Aber wem die Miete 2009 be-
willigt worden war, der wurde zunächst
in Ruhe gelassen. Nun haben am Jahres-
beginn aber viele MieterInnen Neben-
kostenabrechnungen  erhalten und
müssen Nachzahlungen leisten. In der
JobAgentur schaut man in diesem Fall
auf die aktuell geltende Regelung. Und

danach dürfen für die laufen-
den Kosten nur noch 418 Euro
übernommen werden. Wer
darüber liegt, bei dem wird
nicht nur die Übernahme der
Nachzahlung verweigert. Die
Betroffenen werden aufgefor-
dert, innerhalb von sechs Mo-
naten eine billigere Wohnung
zu finden. Sonst droht Kürzung
der fortlaufenden Leistungen
auf den aktuellen Grenzwert.
Und das kann in Witten 44
Euro ausmachen, also eine Sen-
kung um ein Vielfaches der ge-
rade beschlossenen Anhebung
von „Hartz IV“.

Der Grund für diese Kürzung: Am
1.10.2010 erschien eine Neuauflage der
„Arbeitshinweise“, also der Landesemp-
fehlungen für eine „rechtskonforme“
Auslegung der „Hart IV“-Gesetze. Dort
wird - unter Berufung auf ein Gerichts-
urteil - einem Alleinstehenden nur noch
die Kostenübernahme für maximal 45
qm zugebilligt. Und das bedeutet eine
Kürzung um 3 qm gegenüber dem Stand
in Witten vor zwei Jahren, oder eben
44 Euro weniger.

Auch wenn der Mieterverein gegen die-
sen Wohnflächenraub schon lange pro-
testiert: Die JobAgentur EN hat die
Kürzungsem-pfehlung aus dem sozial-
demokratischen Ministerium sofort um-
gesetzt. Ein Teil der Leute nimmt nach 6
Monaten die Kürzung klaglos hin und
bezahlt den Rest aus dem Regelsatz, der
ja eigentlich das Existenzminimum dar-
stellen soll. Gleichzeitig befindet sich
eine unbekannte Anzahl von Personen
auf der Suche nach kleinen und billi-
gen Wohnungen. Wohnungen, die – in
akzeptabler Qualität – in Witten und
Hattingen kaum zu finden sind.

Frau M. (60) aus Hattingen hatte bislang
eigentlich keine Probleme mit zu ho-
hen Wohnkosten.  Die JobAgentur über-
nimmt die günstige Miete bis heute
ohne Einschränkungen. Das Problem
von Frau M. ist eine anderes: Wegen ei-
ner Eigenbedarfskündigung muss sie
eine neue Bleibe finden.

Frau M. kommt nicht mehr so gut die
Treppe hinauf. Im obersten Geschoss

Grunderwerbssteuer:

Mehr Wohnnungsbau
Mieterforum RuhrMieterforum RuhrMieterforum RuhrMieterforum RuhrMieterforum Ruhr hat Überlegungen
der Landesregierung zur Erhöhung der
Grunderwerbssteuer unter der Bedin-
gung begrüßt, dass  200 Mio. Euro des
Aufkommens in die Wohnraum-
förderung fließen.
Wie die Presse berichtete, prüft die
NRW-Regierung eine Erhöhung der
Grunderwerbssteuer. Nach Berechnun-
gen aus der Grünen-Fraktion würde das
Mehreinnahmen in Höhe von 550 Mil-
lionen Euro in den maroden Landes-
haushalt spülen. Die Erhöhung der
Grunderwerbssteuer würde überwie-
gend spekulationsbremsend wirken,
meint Mieterforum Ruhr. Gleichwohl-
könne sie auch etwas auf die Bau-
konjunktur drücken.  Wenn nun ein Teil
des Aufkommen in die Wohnraum-
förderung gesteckt werde, könnte die-
ser Nachteil leicht aufgewogen werden.

JobAgentur Hattingen (Foto aha)

darf das neue Zuhause also nicht liegen.
Und verschimmelt sollte es auch nicht
sein. Außerdem müssen aber auch die
Kosten innerhalb der aktuellen Ange-
messenheitsgrenzen liegen. Grenzen,
die von 45 qm ausgehen, obwohl es so
kleine Wohnungen zu günstigen Mie-
ten in Hattingen kaum gibt.

Seit fünf Monaten schon ist Frau M. auf
der Suche. Vergeblich. Mal ist die
Wohnung ungeeignet, mal zu teuer.
„Dem einen Vermieter passt  meine
Nase nicht, der andere will keine
Arbeitslosen“, vermutet Frau M. Und
wenn es dann doch mal klappen
könnte: Bevor Frau M. den Mietvertrag
unterschreibt, muss sie die Zusiche-
rung der Kostenübernahme der Job-
Agentur einholen. Darauf aber wollte
bislang kein Vermieter warten.

Alle paar Monate gab es in den letzten
zwei Jahren Änderungen der Landes-
und der Kreis-Regelungen zu den
Quadratmeterwerten. Wohnungen, de-
ren Anmietung vor nicht mal zwei Jah-
ren von der Behörde akzeptiert wurden,
gelten heute als überteuert. Verlässlich-
keit fühlt sich anders an.

Auch die neuen Richtwerte werden
nicht lange Bestand haben. Erlässt das
Land das in der letzten Hartz IV-Rechts-
änderung vorgesehenes Gesetz nach §
22a SGB II  (siehe S. 9) und erlaubt damit
dem Kreis, die Höchstwerte per „Sat-
zung“ zu beschließen, sind neue
Kürzungsrunden nicht auszuschließen.

(ku)
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Vermieter

Was tut man so als „Finanzinvestor“ 
auf dem deutschen Wohnungsmarkt, 
wenn die Renditen sich nicht so ent-
wickeln, wie man das den Anlegern 
versprochen hat? Wohnungen ver-
kaufen? Schlecht, wenn Finanzkrise 
und Markt-Übersättigung die Preise für 
Eigentumswohnungen ruiniert haben. 
Personal abbauen? Längst passiert. In-
standhaltungs-Ausgaben zurückfahren? 
Längst passiert. Gibt schon Stress mit 
den Mietern wegen Mängeln.

Da bleibt nur noch eins: Miete erhö-
hen! Wie? Das geht auch nicht, weil 
die Spielräume der Mietspiegel schon 
ausgeschöpft sind? Na, dann muss man 
die Mieter eben überreden, freiwillig 
mehr Miete zu zahlen!

So dachte vor drei Jahren die Gagfah, 
als sie die „Flatrent“ erfand: Für zehn 
Euro mehr im Monat versprach sie, die 
Miete zwei Jahre unverändert zu las-
sen. Vorteil für die Mieter: Null. Denn 
auch Mietspiegel verändern sich nur 
alle zwei Jahre. Und nicht mal immer 
nach oben.

Und jetzt kam die LEG, bis 2008 im Be-
sitz des Landes Nordrhein-Westfahlen 
und von Rüttgers & Co. an den US-Fond 
Whitehall verscherbelt, auf eine ähnlich 
pfiffige Idee: „Die derzeitige Grund-
miete Ihrer Wohnung entspricht nicht 
mehr den aktuellen Marktpreisen“, 
heißt es in dem LEG-Brief an Mieter in 
Bochum, Dortmund, Münster, Gelsen-
kirchen und Bottrop. Und weiter: „Der 
Vermieter kann im Rahmen der gesetz-

lichen Vorgaben nach § 557 BGB die 
Grundmiete anpassen.“ Danach folgt 
eine Auflistung der alten und der neuen 
Miete nebst dem Hinweis, dass nach § 
557 BGB die Zustimmung des Mieters 
erforderlich ist. Ein entsprechender 
Vordruck ist beigelegt.

„Das liest sich wie eine ganz normale 
Anpassung an die ortsübliche Ver-
gleichsmiete, wie jeder Mieter sie schon 
gesehen hat“, kommentiert Rechtsbe-
rater Rainer Klatt vom Mieterverein. 
„Die aber ist in § 558 BGB geregelt, und 
Mieter müssen ihr zustimmen, wenn die 
Miete korrekt nach dem Mietspiegel er-
rechnet wurde. In § 557 steht lediglich, 
dass sich Mieter und Vermieter auch 
ohne Grund auf eine höhere Miete eini-
gen können. Das ist rein freiwillig und 
niemand muss dem zustimmen.“

Schmutziger Trick

In allen Fällen, die dem Mieterverein 
vorliegen,  handelt es sich um Woh-
nungen, in denen die ortsübliche 
Vergleichsmiete bereits ausgeschöpft 
oder gar überschritten ist, so dass eine 
Mieterhöhung nach § 558 BGB nicht 
möglich wäre. Rainer Klatt: „Und die 
Ähnlichkeit der Formulierungen mit 
Mieterhöhungsverlangen nach § 558 
ist geradezu perfide.“

Informationen der betroffenen Mieter-
vereine lösten einen gewaltigen Me-
dienwirbel aus. Zahlreiche Zeitungen, 
Radio- und Fernsehstationen berich-
teten. NRW Wohnungsminister Harry 

Voigtsberger fand kritische Worte: „Ich 
werde das Unternehmen schriftlich 
auffordern, deutlich zu machen, dass 
niemand einer solchen Mieterhöhung 
zustimmen muss. Die Briefe an die 
Mieter sind unsensibel.“ Und SPD und 
Grüne stellten gar einen Eilantrag im 
Landtag mit dem Ziel, zu prüfen, ob die 
LEG gegen die Sozialcharta verstößt.

Das reichte. Die LEG machte einen 
Rückzieher. In einer Presseinfo vom 
24. Februar bedauerte sie, „dass offen-
sichtlich einige Mieter die Angebote auf 
Abschluss einer Vereinbarung zur Mie-
terhöhung anders verstanden haben, als 
dies von der LEG beabsichtigt war“ und 
entschuldigte sich für „Irritationen und 
Unannehmlichkeiten“.

Die „offenbar entstandenen Missver-
ständnisse in der Formulierung der 
Mietanpassungsschreiben“ will die LEG 
auflösen, in dem sie alle Mieter erneut 
anschreibt. Dabei will sie auch denje-
nigen, die bereits zugestimmt haben, 
Gelegenheit geben, dies „noch einmal 
zu prüfen und ggfs. auch zu widerru-
fen“. Der Mieterverein empfiehlt allen 
Mietern, dies zu tun bzw. gar nicht erst 
zu unterschreiben. 

Inzwischen klagt die LEG, dass ihre 
Kundencenter gestürmt werden von 
Mietern, die alle Mieterhöhungen der 
letzten Jahre in Frage stellen und dabei 
munter § 557 und § 558 BGB verwech-
seln. Tja, wer hat da versucht, aus dieser 
Verwechsung Profit zu schlagen?

Vor zwei Jahren sorgte die Gagfah-Flatrent für 
Stirnrunzeln bei tausenden Mietern - und brachte 
es zu dem zweifelhaften Titel „ein unmoralisches 
Angebot“. Aber von einer Heuschrecke erwartet 
man irgendwie nichts anderes. Heute zeigt die 
LEG - seit dem Verkauf an Whitehall auch eine 
lupenreine Heuschrecke - dass die Schlaumeier 
unter den Wohnungsgesellschaften noch nicht 
ausgestorben sind.

Nepper, 
Schlepper, 

Bauernfänger Alle Proteste gegen den LEG-Verkauf 
haben nichts genutzt. Die weitere Ent-

wicklung aber war vorhergesagt.
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Als das Bundesjustizministerium 
im Oktober die Eckpunkte für eine Miet-
rechtsreform vorstellte, tat es nichts 
anderes, als die Koalitionsvereinbarung 
umzusetzen. Etliche Verschlechte-
rungen - aus Mietersicht - waren dabei 
(wir berichteten). Mit im Angebot: der 
Mietnomaden-Paragraph. Konkret soll 
ein neuer Kündigungsgrund im Gesetz 
verankert werden: Der Vermieter soll 
fristlos kündigen können, wenn der 
Mieter mit der Zahlung seiner Kaution 
im Rückstand ist.

Offenbar war die Sache aber selbst 
Bundesbauminister Ramsauer (CSU) 
nicht ganz geheuer, und er tat das, 
was die FDP schon in der letzten Le-
gislaturperiode stets gefordert hatte: 
Er ließ das Phänomen „Mietnomade“ 
wissenschaftlich untersuchen. Denn bei 
Vermieter- und Maklerverbänden gab es 
keine belastbaren Zahlen für die Schre-
ckensnachrichten, und bei Fachleuten, 
Richtern, Deutschem Mietgerichtstag 
und Deutschem Mieterbund gab es er-
hebliche Zweifel an den Fallzahlen.

Das Gutachten wurde von der For-
schungsstelle Immobilien an der Uni-
versität Bielefeld erstellt und am 1. 
Dezember von Prof. Markus Artz und 
Prof. Florian Jacoby der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Ergebnis: in den letzten 
fünf Jahren konnten ganze 200 Fälle 
von Mietnomadentum in Deutschland 
nachgewiesen werden. Insgesamt sind 
ca. 400 Fälle dokumentiert, wobei der 
älteste Mietnomadenfall aus dem Jahr 
1966 stammt.

Es gibt also gar kein Mietnomadenpro-
blem in Deutschland. Angesichts von 
über 21 Mio. Mietverhältnissen liegt die 
Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der 
gerade in eine Wohnung einzieht, ein 
Mietnomade ist, bei 0,001 Prozent. 

Ein Gespenst geht um in Deutschland und verbreitet 
Furcht und Schrecken unter Vermietern: der Mietno-
made. Seit Jahren ist er Top-Schlagzeilenlieferant der 
Regenbogenpresse und immer wieder Thema sämtlicher 
Infotainement-Formate aller Privatsender. Auf 15.000 bis 
30.000 Fälle pro Jahr und 2,2 Mrd. Euro Schadenssum-
me wurde das Phänomen dort taxiert. Das rief die neue 
Bundesregierung auf den Plan: CDSU und FDP vereinbar-
ten im Koalitionsvertrag, durch schärfere Gesetze „eines 
der drängendsten wohnungswirtschaftlichen und miet-
rechtlichen Probleme“ eindämmen zu wollen. Doch jetzt 
zeigt sich: Es existiert überhaupt nicht.

Keine 
Mietnomaden 
in Deutschland

„Die Ergebnisse der vom Bundesbaumi-
nisterium beauftragten Untersuchung 
sind peinlich für die Koalition und 
die Bundesregierung“, kommentierte 
DMB-Präsident Franz-Georg Rips im 
Dezember. „Sie sind der Mär von zig-
tausend Mietnomaden in Deutschland 
aufgesessen und haben Mietrechtsän-
derungen vereinbart, geplant und for-
muliert, ohne irgendwelche belastbaren 
Informationen zum Ausmaß dieses ‚Pro-
blems‘ zu haben. Klar ist, wir brauchen 
keine neuen Gesetze. Vermieter brau-
chen Hilfe im Einzelfall, zum Beispiel 
schnellere Verfahren.“

Eine oft genannte Methode, Räu-
mungsverfahren zu beschleunigen, ist 
die sogenannte „Berliner Räumung“. 
Dabei wird die Wohnung nicht vom 
Gerichtsvollzieher, sondern vom Ver-
mieter selbst geräumt, der dazu sein 
Vermieterpfandrecht ausübt. Der Ge-
richtsvollzieher sorgt lediglich für die 
Herausgabe der Wohnung. Das geht 
schneller und spart Gebühren. Aller-
dings muss der Vermieter das Eigentum 
des Mieters - wenn es unpfändbar ist 
- verwahren und gegebenenfalls wieder 
herausgeben. Pfändbares jedoch kann 
er verwerten und natürlich auch alle 
entstehenden Kosten vom Mieter zu-
rückverlangen.

Langatmige Gerichtsverfahren machen das 
Phantom Mietnomade erst so richtig groß und 
schauerlich.

Mietnomaden suchen Vermieter mehr in 
deren Alpträumen als in der Wirklichkeit 
heim.         (Illustrationen: Julia Gandras)
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Mieter

Was schon treffend und originell 
kommentiert worden ist, muss man 
nicht neu schreiben. Und wenn ein 
Haus- und Grundbesitzer sich zum 
Thema Mietnomaden so äußert, 
dass es für eine Mieterzeitschrift 
zitierfähig wird, ist das schon ein 
besonderer Glücksfall. Dieter Blüm-
mel, langjähriger Chefredakteur und 
jetziger Herausgeber der Berliner 
Fachzeitschrift „Das Grundei-
gentum“, Sprachrohr der Berliner 
Haus- und Grundbesitzer, schrieb 
in seinem Editorial vor einem Jahr 
ein eindrucksvolles Statement zum 
Thema Mietnomaden:

„Ich selbst habe monatlich ein bis zwei 
Anrufe aus Redaktion von Fernsehsendern. 
Wenn das Jahr um ist, haben alle Sender 
wenigstens einmal angerufen und die im-
mer selbe Bitte geäußert: Haben Sie einen 
Mietnomaden und/oder einen betroffenen 
Vermieter für uns? Oder zwei? Können sie 
uns helfen?

In den letzten Jahren ist es mir ein einziges 
Mal gelungen, so ein scheues Exemplar auf-
zutreiben. Mietnomaden, also Menschen, 
die Einmietbetrug begehen, sind hier zu 
Lande ebenso selten wie der Satanspilz, der 
mir letztmals in Stubaital, aber noch nie in 
Brandenburger Wäldern begegnet ist…

Wer die inzwischen fast unübersehbare Fülle 
von Fernsehberichten über Mietnomaden 
wenigstens zum Teil gesehen - und dabei 
auch richtig hingesehen hat, konnte 
feststellen: An einem einzigen Fall 
kann man offenbar ein ganzes Fern-
sehjahr nagen, bis die armen Kno-
chen blank sind und auch dem besten 
Kameramann keine neue Einstellung 
mehr einfällt. Naja, dann kommt halt 
wieder so ein Anruf: Haben Sie nicht 
vielleicht …?

Inzwischen werde ich meist ein 
bisschen laut und frage, ob es nun 
schon soweit ist, dass sie ihre eigenen 
Märchen glauben. Bisher haben nicht 
einmal die scheinheiligen Berichte 
über die armen betroffenen Vermieter 
- tatsächlich Anleitung für Nachah-
mer - zu einer nennenswerten Ver-
mehrung der Spezies geführt.

Zur Sache: 
Mietnomaden
Unter Mietnomaden versteht man 
Menschen, die in der klaren Absicht, 
keine Miete zu zahlen, von einer Woh-
nung in die andere ziehen und dabei 
meist auch noch Chaos hinterlassen. 
Für Vermieter ein riesiges Problem, da 
sie Monate brauchen, um über Kün-
digung und Räumungsklage juristisch 
korrekt wieder in den Besitz der Woh-
nung zu kommen, die anschließend 
unter hohen Kosten entrümpelt und 
renoviert werden muss.

Juristisch heißt die Sache „Einmietbe-
trug“ und ist eine Straftat. Allerdings 
kommt es dabei auf den Vorsatz an. 
Nicht jeder, der Mietschulden hat, ist 
ein Mietnomade. So entstehen auch 
Missverständnisse. So bezifferte etwa 
Haus+Grund-Präsident Rüdiger Dorn 
in einer Kolumne der Rheinischen 
Post im Juli 2006 die jährlichen Mie-
tausfälle in Deutschland auf rund 2,2 
Milliarden Euro. Auch Mietnomaden 
trügen in zunehmendem Maße zu die-
ser Schadenssumme bei. Seither stößt 
man im deutschen Privatfernsehen 
immer wieder auf die Summe von 2,2 
Milliarden Euro, die  Mietnomaden 
jährlich an Schäden verursachen.

Auch die Zahl von 15 - 30.000 Fällen 
pro Jahr wird durch die polizeiliche 
Kriminalitätsstatistik nicht bestätigt. 
Dort liegt die Fallzahl stets deutlich 
unter 10.000 - wobei jeder Zechpreller 
im Hotel als Mietnomade mitgezählt 
wird. Mit einer hohen Dunkelziffer ist 
ebenfalls nicht zu rechnen, denn wer 
einen so hohen Schaden zu beklagen 
hat wie das Opfer eines Mietnomaden, 
der erstattet auch Anzeige. „Immer 
mehr Eigentümer wählen den ein-
fachen Weg und lassen die Polizei 
ermitteln statt einen Zivilrechtstreit 
in Gang zu setzen“, sagte Michael 
Böhl, stellvertretender Vorsitzender 
des Bundes Deutscher Kriminalbe-
amten dem Berliner MieterMagazin 
vor Jahresfrist.

Außerdem werden Mietnomaden 
gerne in einen Topf geworfen mit den 
sogenannten „Messies“, da auch diese 
die Wohnung in ein Chaos verwan-
deln. Beide haben aber nichts mitei-
nander zu tun. Der Messie ist ein ganz 
„normaler“ Mieter, der regelmäßig 
seine Miete zahlt, sich nur von nichts 
trennen kann und deshalb nach und 
nach die Wohnung zumüllt.

Wo sind sie denn, 
ja wo sind sie denn …?

Der Einmietbetrug geht seit Jahren zurück: 
2006 um 1,1 Prozent, 2007sogar um 16,9 
Prozent. Mietnomadentum war und ist 
aufgrund seiner Größenordnung ein reines 
Pressethema, das sich glänzend einreiht in: 
Soaps, Kochstudios, Bauer sucht Bäuerin 
oder eben auch Mietnomade sucht netten 
Vermieter.“

Damals stand Blümmel mit seiner Mei-
nung unter Hauseigentümern ziemlich 
allein. Inzwischen ist sie wissenschaftlich 
bestätigt - und der Spuk in Medien und 
Politik hoffentlich bald vorbei. Statt der oft 
kolportierten 15.000 bis 30.000 Fälle pro 
Jahr sind es eher 15 bis 30. Wahrscheinlich 
mit einem alten Pentium III zusammen-
gezählt - Sie wissen schon: der mit dem 
Fließkommafehler ...

aha

Taucht ein Exemplar der seltenen Spezies Mietno-
made einmal auf, wird es von den Medien gejagt.

Achtung Verwechselungsgefahr: Der zum Chaos nei-
gende „Messie“ hat nichts gemein mit dem gemeinen 
Mietnomaden.
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Seit unser trendiger Werbeleiter 
im letzten Jahr einen dreiwöchigen 
Segeltörn in der Karibik verbrachte, 
wurden immer mehr Mitarbeiter der 
Firma in den Folgemonaten beobachtet, 
wie sie ganz ungeniert großformatiges 
Prospektmaterial über die Antillen in ih-
ren Büros ausbreiteten und mit Kollegen 
darüber diskutierten. Drei Mitarbeiter 
flogen dann wirklich dort hin. Natür-
lich warteten die Zurückgebliebenen 
gespannt auf die Urlaubsberichte.

Rosemarie Rausch, eine quirlige, ebenso 
lustige wie füllige Dame aus der Buch-
haltung, war eine Woche mit einer 
Freundin auf Barbados. Sie kennt jetzt 
sämtliche Nachtbars und Rum-Mix-
getränke und ist  begeistert von den 
„unwahrscheinlich gut aussehenden 
Boys“. Weil sie meist erst in den späten 
Morgenstunden ins Bett kam, hat sie 
von der Insel und der übrigen Kari-
bik ansonsten nicht viel gesehen. Sie 
konnte sich allerdings verschwommen 
an Vulkankegel  erinnern, zu deren 
Besichtigung die Reiseleitung sie eines 
Morgens aus dem Tiefschlaf geholt 

hatte. Unaufhörlich bestätigte sie den 
begierig zuhörenden Kolleginnen, dass 
die schwarzen Boys auf Barbados ein-
fach Klasse seien. 

Harry Hurtig, unser dynamische Ver-
triebsassistent und als Frauenheld im 
ganzen Haus bekannt, wollte natürlich 
nicht fehlen, wenn es darum ging, zu 
zeigen, was für ein toller Hecht ist. Er 
leistete sich „eine exotische Woche“ 
in der Dominikanischen Republik und 
wunderte sich zunächst, die 300 Flug-
passagiere alle in seinem Hotel wieder 
zu treffen, was er nicht ganz so exotisch 
fand. Angeblich ist er bei den dunklen 
Senoritas jedoch voll auf seine Kosten 
gekommen, wie er jedem erzählte. Hin-
ten herum hörte man allerdings, dass 
er sich die gesamte Zeit in dem Groß-
hotel einer weiblichen Chorgruppe aus 
Weinheim gewidmet hatte. Die Karibik 
findet Harry „ganz toll“, verbringt aber 
seinen nächsten Urlaub billiger – bei 
einer Sopranistin im Odenwald.

Gestern ist auch der Prokurist von einer 
bestimmt sehr teuren Kreuzfahrt auf 

einem Luxusliner aus der Karibik zurück 
gekehrt. Mittags stürmten die Mitarbei-
ter im Flur auf ihn zu und bedrängten 
ihn mit Fragen. „Ein einmaliges Erleb-
nis, ich war in den zwei Wochen auf ins-
gesamt 27 Inseln. Viele amerikanische 
Millionäre an Bord!“ „Und wo war es 
am schönsten?“, wollten alle wissen. 
„Schwer zu sagen, aber in Martinique 
hat es mir besonders gut gefallen.“ „Sie 
waren auch auf Martinique?“, tönt da 
eine dunkle, vertraute Stimme aus dem 
Hintergrund. Hausmeister Schlosser ist 
mit der Leiter im Arm hinzugetreten.

Alle Augen richten sich überrascht auf 
den älteren Mann, als dieser weiter 
fragt: „Haben Sie den Botanischen Gar-
ten in Fort-de-France besucht? Und das 
Gauguin-Museum?“ „Ja, der Botanische 
Garten ist eine wahre Pracht, zum Mu-
seumsbesuch war leider keine Zeit“, 
sagt der Prokurist mit erstauntem Blick. 
„Sicher waren Sie auch in Guadeloupe 
auf dem Vulkankegel?“ „In Guadeloupe 
waren wir natürlich, aber auf den Berg 
wollte keiner steigen.“ „Und wie gefiel 
Ihnen die Place de la Victoire?“, will der 
Hausmeister nun wissen. „Welche Place 
...?“, fragt der Prokurist. „Die Place de 
la Victoire in Pointe-à-Pitre auf Guade-
loupe“, sagt der Hausmeister aufgeregt. 
„Ach so, ja, recht hübsch“, beeilt sich 
der Prokurist, doch Hausmeister Schlos-
ser lässt  ihn kaum ausatmen: „Und wie 
fanden Sie St. Barthélémy, wo die Milli-
onäre ihre Villen haben?“ „Extravagant! 
Einfach exklusiv!“, schnappt der Pro-
kurist nach Luft. „Haben Sie auch das 
Calabash Hotel auf Grenada gesehen? 
Ist das nicht phantastisch?“, ruft der 
Hausmeister nun voll Entzücken. „Ja, 
wirklich hübsch diese Hotels, aber wir 
hatten ja unser Schiff!“, entgegnet der 
Prokurist irritiert und sagt dann zum 
Hausmeister: „Ich bin ganz erstaunt 
über Ihre Kenntnisse. Wann waren Sie 
denn in der Karibik, Herr Schlosser?“

„In der Karibik? Nein, das kann ich 
mir nicht leisten. Ich sammle Reise-
führer!“

Sie waren auch auf 
Martinique?

von Klaus Britting
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Vermieter

Dienstag, 1. Februar 2011, 18 Uhr. 
Um die u-förmig angeordneten Tische 
im Nachbarschaftshaus der Siedlung 
„Fürst Hardenberg“ in Dortmund-
Lindenhorst sitzen über 20 Männer. 
Die Mitglieder des Mieterbeirates der 
Siedlung haben Besuch bekommen 
aus Kirchderne, aus Gelsenkirchen, aus 
Ahlen, Bochum und Essen. Sie alle eint 
die Sorge, was aus ihrer Wohnungsbau-
gesellschaft wird.

Dabei ist es nicht einmal die gleiche. 
Noch nicht. Die einen wohnen bei 
der THS, die anderen bei Evonik, der 
früheren RAG-Immobilien. Die beiden 
Unternehmen sollen bis Ende des Jahres 
fusionieren. Mit 135.000 Wohnungen 
würde dadurch - nach Deutscher An-
nington und Gagfah - das drittgrößte 
deutsche Wohnungsunternehmen 
entstehen. Die Vorbereitungen dazu 
sind weit fortgeschritten. Seit Anfang 
des Jahres haben beide personengleiche 
Vorstände.

Doch nicht die Fusion schreckt die Mie-
ter, sondern das, was danach passieren 
soll. Die THS gehört zu 50 % Evonik, 
und Evonik gehört zu 75 % der RAG-
Stiftung. Damit die Stiftung sie besser 
„verwerten“ kann, will sich Evonik aufs 
Kerngeschäft Chemie konzentrieren 
und die Bereiche Energie und Immo-
bilien abstoßen. Also werden auf dem 
Kapitalmarkt Käufer gesucht.

Was droht, wenn die Eigentümer einer 
Wohnungsgesellschaft mehr an Rendi-
ten als an den Wohnungen und ihren 
Mietern interessiert sind, kann man 
zurzeit eindrucksvoll in den herunter-
gekommenen Gagfah-Siedlungen und 
bei den obskuren LEG-Mieterhöhungen 
erleben. So etwas wollen sie hier nicht 
erleben.

Um sich zu organisieren wird die MIG 
- die Mieter-Interessen-Gemeinschaft 
THS&Evonik gegründet. Ihr Ziel: Be-
wusstsein wecken unter den Betrof-
fenen, Interessen artikulieren. „Wenn 
von unten kein Druck gemacht wird, 
wird uns keiner Ernst nehmen“, sagt 
Klaus-Dieter Kleine-Horst aus Kirch-
derne. „Wir müssen die Mieter infor-
mieren - von mobilisieren will ich noch 
gar nicht reden.“ 

Schon drei Wochen später trifft man 
sich wieder. Da hat Peter Beuchel, 1. 
Vorsitzender der MIG „Fürst Harden-
berg“, bereits seine Landtagsabgeord-
nete Gerda Kieniger angeschrieben. 
„Wir wollen nicht verkauft werden!“ 
steht in dem Brief. Nachahmung wird 
empfohlen.

Es gibt weitere Neuigkeiten. Michael 
Vassiliadis, Vorsitzender der Gewerk-
schaft IG BCE, soll auf einer Betriebsver-
sammlung in Bochum gesagt haben, der 
Börsengang von Evonik Immobilien sei 
vom Tisch. Das ist eine Nachricht aus 

berufenem Munde, denn der IG BCE 
gehören die anderen 50 % der THS und 
damit ungefähr ein Viertel des späteren 
fusionierten Unternehmens.

Ähnlich hatte sich zuvor THS-Geschäfts-
führer Ulrich Küppers in einem Brief an 
Helmut Lierhaus vom Mieterforum 
Ruhr geäußert: „Die von uns formulierte 
Strategie des ‚dritten Wegs‘ bekennt 
sich ausdrücklich zur sorgfältigen Ent-
wicklung und Pflege von Stadtteilen 
und Quartieren und eine Substanz 
erhaltende Wohnungsbewirtschaftung, 
die den sozialen Anforderungen von 
Mietern und Beschäftigten entspricht“, 
heißt es in dem Schreiben.

Das Misstrauen der Mieterbeiräte zer-
streut diese Zusage nicht. Denn auch 
der „dritte Weg“ bedeutet „Verkauf“. 
Nur in der feinen Unterscheidung, dass 
ein langfristiger Finanzinvestor gesucht 
wird, z. B. eine große Versicherung, 
und „Heuschrecken“ ausgeschlossen 
bleiben sollen. Warum aber, so fragen 
sich Viele, übernimmt die Stiftung die 
Wohnungen nicht direkt? Denn den 
Verkaufserlös müsste sie ja auch wieder 
irgendwie anlegen. Und seit wann sind 
Wohnungsunternehmen - vor allem 
solide geführte - keine gute Geldanlage 
mehr?

Die MIG hat sich eine Plattform ge-
geben, auf der ihre Ziele beschrieben 
werden. Im Internet zu finden unter 
www.mig-ths-evonik.de. Und sie hat 
beschlossen, einen offenen Brief an 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
zu schreiben. Die sitzt im Kuratorium 
der Stiftung, neben dem Ministerprä-
sidenten des Saarlandes und diversen 
Bundesministern. Fest steht: Unter dem 
Einfluss der öffentlichen Hand fühlen 
sich die Mieter sicherer als unter dem 
von Kapitalverwertungsinteressen.

Der Name der RAG-Stiftung ist eigentlich irreführend. Denn dieseim 
Juni 2007 per Staatsvertrag gegründete Holding soll gar nicht 
stiften, sondern sammeln. Geld sammeln für die Finanzierung der 
sogenannten Ewigkeitslasten des Bergbaus, wenn Ende 2018 die 
Kohlesubventionierung ausläuft.. Zu diesem Zweck hält sie die Anteile 
an der RAG-Aktiengesellschaft und dem früheren „weißen Bereich“ aus 
Chemie, Energie und Immobilien, der heute Evonik Industries heißt. 
Letzteren, so steht es in der Satzung, soll sie „verwerten“ - was so viel 
heißt wie verkaufen oder an die Börse bringen. Zumindest bezüglich 
der Immobilensparte ist der Börsengang inzwischen vom Tisch. 
Dennoch formiert sich bei den Mietern Widerstand.

THS- und Evonik-Mieter grün-
den Interessengemeinschaft
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Der Vermieter ist verpflichtet, bin-
nen eines Jahres nach Ablauf des abzu-
rechnenden Zeitraumes dem Mieter die
Abrechnung zu erteilen. Innerhalb die-
ser Frist muss die Abrechnung dem
Mieter vorliegen. Für den Mieter be-
ginnt dann eine weitere Einjahresfrist,
um Einwendungen gegen die Abrech-
nung zu erheben.

Der BGH hat nun entschieden, dass
Einwendungen innerhalb des gesamten
Zeitraumes der Einjahresfrist auch
dann möglich sind, wenn zwi-
schenzeitlich der Mieter die Nachzah-
lung bereits geleistet hat. Vorher war
sehr umstritten, ob eine Zahlung, oder
eine Teil- bzw. Ratenzahlung zugleich
bedeuten, dass damit der Nach -
zahlungsbetrag und die Korrektheit der
Abrechnung akzeptiert wird. Der BGH
ist der Auffassung, dass die für Einwen-
dungen vorgesehene Frist von einem
Jahr durch eine zwischenzeitlich erfolg-

te Zahlung nicht verkürzt wird. (Urteil
ZR VIII 296/09 vom 12.01.2011)

Der BGH hat in einem weiteren Urteil
allerdings auch klargestellt, dass Ein-
wendungen des Mieters fast immer er-
forderlich sind. Man kann sich nicht
darauf verlassen, dass die Abrechnung
offensichtlich falsch ist, sondern muss
dieses auch mittels Widerspruch aus-
drücklich geltend machen. 

In dem Fall ging es darum, dass der Mie-
ter mietvertraglich keine Vorauszahlun-
gen sondern eine Pauschale vereinbart
hatte. Eine solche Pauschale kann je-
weils für die Zukunft nach oben oder
unten angepasst werden, allerdings
kann hier keine Abrechnung für die Ver-
gangenheit erfolgen. Der Vermieter hat-
te in diesem Fall die Pauschale als Vor-
auszahlung gewertet, eine Abrechnung
erteilt und einen Nachzahlungsbetrag
eingefordert. Dagegen hatte sich der

Mieter ein Jahr lang nicht gewehrt. Der
BGH urteilte, da binnen eines Jahres kei-
ne Einwendungen des Mieters vorlagen,
dass die Abrechnung insofern als aner-
kannt gilt und die Nachzahlung zu lei-
sten sei. (BGH ZR VIII 148/2010, Urteil
vom 12.01.2011)

Schon vorher hatte der BGH entschie-
den, dass für jede Abrechnung erneut
und erneut begründet Widerspruch
eingelegt werden muss. Es reicht nicht
aus, einen sich ständig wiederholenden
Fehler bereits bei einer früheren Ab-
rechnung moniert zu haben.

Für Mieter ist es daher überragend wich-
tig, nach Erteilung der Abrechnung Ein-
wendungen zu erheben. Auch wenn
hierfür ein Jahr zur Verfügung steht,
sollte dieses zügig erfolgen. Wichtig ist,
dass Einwendungen gegen die Abrech-
nungen schriftlich und so ausführlich
wie möglich erhoben werden.

Widerspruch gegen 
Betriebskostenabrechnung auch

bei Nachzahlung möglich

BGH

In zwei wichtigen Urteilen hat der Bundesgerichtshof (BGH) über die Rechte und Pflichten von 
Mietern bei Heiz- und Betriebskostenabrechnungen entschieden.

Urteile
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hatte der Mieter einen Rechtsanwalt
beauftragt. Der BGH ist hier der Auffas-
sung, dass die Kosten des Anwaltes der
Mieter selbst zu tragen habe, da der
Vermieter zwar einen Fehler gemacht
habe, ihm jedoch keine ausreichende
Pflichtverletzung vorzuwerfen sei. 

Gegen diese Entscheidung des Bundes-
gerichtshof bestehen Bedenken. Anders
zu entscheiden wird sein, wenn der
Vermieter zwar versucht hat, die Kün-
digung zu begründen, dieses allein der
Darstellung nach jedoch nicht aus-
reicht. 

Für Mieter ist es wichtig, schnell Klar-
heit darüber zu erhalten, ob sie eine
Kündigung des Vermieters ernst neh-
men und hierauf reagieren müssen.
Mieter müssen hierbei im Auge behal-
ten, dass für die entstehenden Kosten
für eine Beratung im Rahmen bleiben.
(BGH ZR VIII 9/2010, Urteil vom
15.12.2010) (hg)

Wichtig für betroffene Mieter ist, dass
eine fristlose Kündigung wegen Zah-
lungsverzugs durch nachträgliche Zah-
lung geheilt werden kann. Im Zweifel
sollte dann unverzüglich mit dem Ver-
mieter verhandelt werden. Die ARGE
oder das Sozialamt kann rückständige
Mieten, ggf. als Darlehen, überneh-
men. In solchen Situationen gelten al-
lerdings enge Fristen, daher ist es wich-
tig, unverzüglich zu reagieren. 

Ähnlich hat der BGH im umgekehrten
Fall entschieden. In dem Fall hatte ein
Vermieter den Mieter ohne Angabe ei-
nes Grundes gekündigt. Grundsätzlich
gilt, dass ein Mietverhältnis seitens des
Vermieters nur dann gekündigt werden
kann, wenn ein Kündigungsgrund vor-
liegt. Ein Kündigungsgrund kann zum
einen eine Pflichtverletzung des Mie-
ters sein. Zum Beispiel ist die Nichtzah-
lung von Miete als Pflichtverletzung
und Kündigungsgrund zu werten. Dies
gilt selbstverständlich nicht dann,
wenn der Mieter berechtigterweise auf-
grund eines Mangels die Miete min-
dert. Ein anderer Grund wäre Eigenbe-
darf aufseiten des Vermieters. Eine der-
artige Kündigung des Vermieters ist nur
dann wirksam, wenn dieser Eigenbe-
darf auch tatsächlich vorliegt und in
der Kündigung selbst ausreichend dar-
gestellt ist. 

Der BGH hatte einen Fall zu entschei-
den, in welchem die Angabe eines sol-
chen Kündigungsgrundes fehlte. Um
sich gegen diese Kündigung zu wehren,

Rechtsanwaltskosten des 
Vermieters und des Mieters 

bei Kündigungen 

In zwei aktuellen Entscheidungen hat
der BGH klargestellt, bei welchen Kün-
digungssituationen Vermieter oder
aber Mieter die ihnen durch die Kün-
digung entstandenen Rechtsanwalts-
kosten als Schadensersatz geltend ma-
chen können.

In einem Urteil ging es um den Fall,
dass ein Mieter grundlos zwei Monats-
mieten nicht gezahlt hatte. Daher durf-
te der Vermieter das Mietverhältnis
fristlos kündigen.

Der BGH hat entschieden dass es dann
zumindest einem Großvermieter, bei
welchem solche Fälle öfter vorkommen
können, dann zuzumuten ist, selbst zu
kündigen. Selbstverständlich darf der
Vermieter hierfür auch einen Rechtsan-
walt beauftragen, muss dann aber die
Kosten selbst zahlen. Für den BGH aus-
schlaggebend war, dass bei Großver-
mietern derartige Fälle nicht unge-
wöhnlich sind, oftmals nach erfolgter
fristloser Kündigung der Mieter auch
zahlt. Immer dann, wenn lediglich oh-
ne weitere Umstände zwei Mieten feh-
len, kann ein Kündigung mit wenigen
Sätzen begründet werden. Dieses ist oh-
ne Weiteres durch Mitarbeiter der Woh-
nungsverwaltung zu erledigen, ein
Rechtsanwalt ist hierzu nicht erforder-
lich. (BGH ZR VIII 271/09, Urteil vom
06.10.2010)
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MieterForum: Was ist die Aufgabe
der Enquete-Kommission?
Rainer Stücker: Die Kommission be-
schäftigt sich in den nächsten zwei Jahren
mit den schwerwiegenden Folgen, die
sich aus dem Eintritt von Finanzinvesto-
ren auf dem Wohnungsmarkt ergeben
haben und wie die Politik darauf reagie-
ren kann. Neben einer Bestandsaufnah-
me für NRW geht es um Empfehlungen
für die Gesetzgebungsmöglichkeiten des
Landes NRW. Weiterhin stehen Hand-
lungsmöglichkeiten der Kommunen und
hierfür notwendige gesetzliche Grundla-
gen im Mittelpunkt. Dabei gilt es zu ver-
meiden, dass die Wohnungseigentümer,
die Siedlungen heruntergewirtschaftet
haben, von den Rettungsmaßnahmen
der öffentlichen Hand profitieren. Auch
die Rahmenbedingungen unter denen
Vermieter am Wohnungsmarkt agieren
sind Gegenstand der Kommissionsarbeit.
Ziel ist es daher die Rolle und die Anfor-
derungen an die Wohnungswirtschaft zu
diskutieren. 

Wie arbeitet die Kommission?
Eine Enquete-Kommission wird durch den
Landtag auf Antrag einer Fraktion einge-
setzt. Mitglieder sind Landtagabgeordne-
te der politischen Parteien sowie externe

Fachleute. In diesem Fall wurde die Kom-
mission durch B90/GRÜNE beantragt und
einstimmig im Landtag verabschiedet. Elf
Landespolitiker/-innen sowie fünf – durch
die Parteien vorgeschlagene – Fachleute
arbeiten 24 Monate an den Schwer-
punktthemen der Kommission. Außer-
dem können Gutachten vergeben wer-
den, um bestimmte Fragestellungen ge-
nauer zu untersuchen.

Besteht nicht die Gefahr, dass wichti-
ge landespolitische Entscheidungen
bis zum Ende der Kommissionsarbeit
aufgeschoben werden? Auf die Pro-
bleme in den Siedlungen muss doch
kurzfristig reagiert werden?
Die Kommission darf nicht als Alibi die-
nen, drängende landespolitische Ent-
scheidungen aufzuschieben. Im Koaliti-
onsvertrag sind bereits eine Reihe von
dringend notwendigen Ansätzen zur
Verbesserung der kommunalen Hand-
lungsfähigkeit verankert, die unbedingt
kurzfristig umgesetzt werden müssen.
Hierzu gehören beispielsweise die Wie-
dereinführung der Kündigungssperr-
fristverordnung zum Schutz bei Um-
wandlung von Mietwohnungen in Ei-
gentumswohnungen oder die im Ver-
trag benannten Ansätze zur Stärkung

der Wohnungsaufsicht in den Kommu-
nen. Für die Kommission gilt es daher
weitergehende Maßnahmen zu ent-
wickeln. Hierbei sind insbesondere
zukünftige Entwicklungen auf dem
Wohnungsmarkt und mögliche Woh-
nungsverkäufe einzubeziehen. Der Ver-
kauf der THS/EVONIK-Wohnungen ist
hierfür ein gutes Beispiel. Was passiert
mit den 130.000 Wohnungen, wenn ein
Finanzinvestor in das neue Unterneh-
men einsteigt? Auch eine Verbesserung
von Mietrechten und das Thema der
Mietermitbestimmung werden wir in
die Arbeit einbringen.

Wie wird die Öffentlichkeit, insbe-
sondere Mieterinnen und Mieter,
beteiligt und informiert?
Mieterforum Ruhr wird sich für die An-
hörungen mit Mieterinitiativen und Besu-
che in den Siedlungen einsetzen. Gerade
letztere sind geeignet, damit sich die
Kommission vor Ort ein Bild von den Pro-
blemlagen machen und mit den Miete-
rinnen und Mietern in Kontakt treten
kann. Über das MieterForum werden wir
zudem regelmäßig aus der Kommissions-
arbeit berichten und auch über das Inter-
net aktuelle Informationen zur Verfügung
stellen. (ts)

Am 1. Februar 2011 hat sich im Landtag NRW die Enquete-Kommission „Wohnungswirtschaftlicher
Wandel und neue Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in NRW“, konstituiert. Das Mieterforum
Ruhr ist mit Rainer Stücker, Geschäftsführer des Mieterverein Dortmund, als einer von fünf Experten
in der Kommission vertreten. MieterForum sprach mit ihm über die Arbeit der Kommission.

Wohnungswirtschaftlicher Wandel
ENQUETE-KOMMISSION

Wohnungspolitik
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Bis 1994 war das „Horrorhaus“ an
der Kielstraße im Besitz der Veba.
Danach ging es abwärts. Jetzt
wartet die Schrottimmobilie auf
den Abriss.
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Im November war es mal wieder so 
weit. Diesmal war es die evangelische 
Jugendhilfe, die beim Mieterverein an-
rief. Ein Klient war in Schwierigkeiten: 
Die Stadtwerke drohten, im ganzen 
Haus Strom, Gas und Wasser abzudre-
hen. Die Sozialarbeiterin schwor Stein 
und Bein, dass nicht nur ihr Klient, 
sondern alle Mieter im Hause immer 
brav ihre Nebenkosten-Abschläge be-
zahlt hätten. Aber der Vermieter hatte 
das Geld wohl nicht an die Stadtwerke 
weiter geleitet.

Immer wieder kommt so etwas vor. 
Nicht sehr oft, aber auch nicht nur alle 
paar Jahre. Vermieter, die pleite sind. 
Heuschrecken, die nicht erreichbar 
sind. Oder einfach Schlamperei.

Die Stadtwerke wollen verständlicher-
weise nicht ewig weiter Strom, Gas 
und/oder Wasser liefern, wenn sie kein 
Geld sehen. Also stellen sie die Liefe-
rung ein – und treffen die Falschen. 
Denn die Mieter können ja nichts dafür. 
Meist hilft in solchen Fällen massiver 
Druck auf den Vermieter. Denn wenn 

es kein Wasser und im Winter keine 
Heizung gibt, drohen dem Vermieter 
massive Mietkürzungen der Mieter: bis 
zu 100 %! Aber nicht immer  führt das 
zum Erfolg.

Natürlich gibt es auch dann noch 
einen Ausweg: Die Mieter zahlen die 
Beträge direkt an die Stadtwerke und 
kürzen entsprechend die Nebenko-
sten-Zahlungen an den Vermieter.  
Die Stadtwerke weisen auch auf diese 
Möglichkeit hin, wenn sie die Mieter 
von dem bevorstehenden Lieferstopp 
informieren – mit einem kurzrn Satz 
am Ende ihres Briefes.

Hier setzte die Kritik des Mietervereins 
an. Man muss den Mietern helfen, 
diesen Weg zu gehen. Allein sind die 
meisten damit überfordert. Schließlich 
brauchen die Stadtwerke einen festen 
Ansprechpartner im Haus, der das Geld 
von seinen Nachbarn einsammelt und 
an die Stadtwerke weiter leitet. Jemand 
muss ausrechnen, wie hoch der Anteil 
an den Heiz- und Nebenkosten-Ab-
schlägen jeweils ist und um wie viel die 

„Wir müssen reden!“ Das ist wohl der meistgefürchtete Satz für 
deutsche Männer in festen Beziehungen. Signalisiert er doch, dass 
es jetzt Stress gibt mit der Partnerin. „Wir müssen reden“ sagte 
auch der Mieterverein zu den Bochumer Stadtwerken in diesem 
Januar. Und zwar über das Thema Liefersperrungen. Und siehe da 
– man konnte reden.

Nie wieder abschalten?

Zahlungen an den Vermieter gekürzt 
werden können.

Das Gespräch zwischen Mieterverein 
und Stadtwerken hatte ein Ergebnis, 
das Paul Theune, Kundendienstleiter 
der Stadtwerke, einen „Feldversuch 
nennt“: Der Mieterverein entwickelt 
ein Merkblatt für Mieter, in dem genau 
erklärt wird, was zu tun ist, und stellt 
Musterbriefe an den Vermieter zur 
Verfügung. Dieses Merkblatt fügen die 
Stadtwerke künftig ihren Anschreiben 
bei.  Und der Mieterverein hilft auch bei 
den anstehenden Berechnungen.

Alle Beteiligten hoffen, dass damit 
Liefersperren künftig nur noch den 
treffen, der auch selber Schulden bei 
den Stadtwerken hat.

„Die Mieter in Bochum sitzen nicht 
auf Schätzen, die nur darauf warten, 
vom Kämmerer gehoben zu werden“, 
schrieb der Mieterverein Anfang Ok-
tober der Stadtverwaltung ins Stamm-
buch. Dabei ging es um die geplante 
Winterdienstgebühr, die die Stadt von 
Hauseigentümern künftig kassieren 
wollte, und die per Nebenkosten letzt-
lich von den Mietern bezahlt worden 
wäre.

Zwar ging es für jeden einzelnen Haus-
halt nur um eher geringe Beträge, doch 
können auch Mieter jeden Euro nur 
einmal ausgeben. „Schon jetzt“, so ar-
gumentierte der Mieterverein, „liegt die 
Wohnkostenbelastung bei bis zu 40 % 
des verfügbaren Haushaltseinkommens, 
bei Geringverdienern sogar darüber. 
Wenn das Wohnen weiterhin immer 
teurer wird, haben die Leute weniger 

Geld für den Konsum. Wenn eine Stadt 
bei den Gebühren mehr kassiert, hat sie 
hinterher bei der Gewerbesteuer weni-
ger.“ So seien die geplanten 800.000 
Euro Mehreinnahmen erstmal eine 
Luftnummer.

Überhaupt ist es keineswegs so, dass 
neue städtische Gebühren automatisch 
als Nebenkosten an die Mieter weiter-
gegeben werden könnten: Nebenkosten 
müssen erstens gesetzlich zulässig sein, 
zweitens tatsächlich anfallen und drit-
tens vertraglich vereinbart sein, damit 
Mieter sie zusätzlich zur Grundmiete 
zahlen müssen. Das Erste ist sicherlich 
der Fall, das Zweite auch, sobald die 
Stadt die neue Gebühr beschließt. Dass 
Kosten für den Winterdienst aber auch 
im Mietvertrag als Nebenkosten verein-
bart sind, dürfte in Bochum eher selten 
sein. Denn bisher hat es diese Kosten ja 

nicht gegeben, so dass viele Vermieter 
hier keinen Regelungsbedarf gesehen 
haben.

Der Protest hatte Erfolg. Inzwischen 
hat die Politik die Stadtverwaltung 
zurückgepfiffen. Am 13. Januar verkün-
dete Dieter Fleskes, die SPD-Fraktion im 
Bochumer Rat halte die Winterdienstge-
bühr für „nicht gerecht“.   Denn belastet 
würden nur die Eigentümer und Mieter 
an Straßen, die tatsächlich geräumt 
werden. Das seien vor allem die Haupt-
straßen. Von geräumten Hauptstra-
ßen profitieren aber alle Bürgerinnen 
und Bürger. Wenige Gebührenzahler 
müssten die Kosten  übernehmen, die 
heute die Stadt trägt.

Und gegen den Willen der SPD ge-
schieht noch immer sehr wenig in 
dieser Stadt.

Straßenreinigungsgebühr vom Tisch
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Die Regierung Rüttgers hat in nur fünf 
Jahren einen wohnungspolitischen Scher-
benhaufen hinterlassen. Fehlbelegungsab-
gabe, Zweckentfremdung, Belegungsbin-
dung, Kündigungssperrfrist, LEG-Verkauf 
und Auflösung des Wohnungsbausonder-
vermögens - die Liste ist lang. Auch in der 
Wohnungsbauförderung hat sie Vieles 
anders gemacht, als Mieterverbände das 
für richtig halten: Statt Mietwohnungen in 
den Ballungszentren förderte sie Eigentum 
auf dem Lande. Aber genau in diesem Be-
reich hat sie auch etwas richtig gemacht.

Kommunale Wohnungspolitik:

Handeln mit Konzept

Im Jahre 2010 saßen in vielen Städten 
in Nordrhein-Westfalen immer wieder 
zahlreiche Akteure auf den lokalen 
Wohnungsmärkten an runden oder 
eckigen Tischen zusammen und redeten 
sich die Köpfe heiß. Auch in Bochum 
und Hattingen war das nicht anders. 
Und natürlich war der Mieterverein in 
diesen Runden präsent.

Ursache war Druck aus Düsseldorf, 
genauer gesagt aus dem Bauministeri-
um. Die Kommunen in NRW sollten 
„kommunale Handlungskonzepte Woh-
nen“ erstellen. Nur wer so etwas habe, 
könne künftig noch mit der Zuteilung 
von Wohnungsbauförderungsmitteln 
rechnen.

Das machte durchaus Sinn. Denn in 
Zeiten immer leererer öffentlicher Kas-
sen verbietet es sich, einfach jeden zu 
fördern, der Geld haben will. Diejenige, 
die da fördert – in diesem Fall die Lan-
desregierung – will wissen, ob das Geld 
gut angelegt ist. Soll heißen: Ob es auch 
den Zweck erfüllt, den es erfüllen soll.

Es gibt in Deutschland – mehr als zehn 
Jahre, nachdem die Wohnungsnot der 
90er überwunden wurde – nicht mehr 
„den Wohnungsmarkt“. Es gibt zahl-
reiche Teilmärkte, die von Stadt zu Stadt 
und oft sogar von Stadtteil zu Stadtteil 
sehr verschieden sind.

Große Unterschiede

Das gilt auch und sogar besonders für 
NRW. In der „Rheinschiene“ –  insbeson-
dere Düsseldorf, Köln, Bonn – herrscht 
immer noch Wohnungsknappheit. Die 
Nachfrage übersteigt das Angebot bei 
Weitem, die Mieten sind hoch, oft so 
hoch, dass Normalverdienende sie sich 
kaum leisten können, und sie steigen 
weiter.

Ganz anders im ländlichen Raum oder 
in den Schrumpfungsregionen des 
Ruhrgebiets: Es gibt keine Arbeitsplät-
ze, die Menschen ziehen weg, immer 

mehr Wohnungen stehen leer. In 
strukturschwachen Gebieten werden 
Eigenheime nahezu unverkäuflich. Ein 
Problem für ihre Besitzer, wenn sie we-
gen fortgeschrittenen Alters zurück in 
die Städte wollen, wo die Infrastruktur 
besser ist, vor allem die medizinische 
Versorgung. In den Industriestandorten 
gibt es Leerstände, immer öfter auch in 
Größenordnungen, die den Wohnungs-
unternehmen richtig weh tun.

Dennoch brauchen auch diese Regi-
onen – auch das Ruhrgebiet – Woh-
nungsbauförderung. Denn oft passt das 
Angebot nicht zur Nachfrage. Eine zu-
nehmend alternde Gesellschaft fordert 
barrierefreien Wohnraum. Grundrisse 
der Wiederaufbauzeit – 60 qm, 5-1/2-
Zimmer – sind nicht mehr gefragt. In 
den Hochhaussiedlungen der 70er Jahre  
will niemand mehr wohnen, der noch 
Alternativen hat. Folglich konzentrie-
ren sich hier die A-Gruppen: Ausländer, 
Arbeitslose, Alleinerziehende, Arme ...

Was brauchen wir?

Es ist also durchaus an der Zeit, sich zu 
fragen: Was brauchen wir den hier vor 
Ort ganz genau? Gerade für Städte wie 
Bochum und Hattingen mit sinkenden 
Einwohnerzahlen heißt das auch: Wie 
können wir uns als Wohnstandort at-
traktiver machen? Einwohner halten, 
neue gewinnen? Denn an der Einwoh-
nerzahl hängt alles, was mir Geld zu tun 
hat: Steueraufkommen, Schlüsselzuwei-
sungen, Fördermittel ...

Immer öfter wird dabei auch ein bisher 
mächtiges Tabu thematisiert: Abriss!  
Es gibt Gebäude, es gibt sogar ganze 
Siedlungen, da denkt heute jeder Stadt-
planer – aber auch jeder Soziologe – nur 
noch: am Besten weg damit! Für den Ei-
gentümer aber bedeutet das: Kapitalver-
lust. Und für die – manchmal wenigen 
– verbliebenen Mieter: Zwangsumzug.

Und natürlich lautet ein ständiges 
Schlagwort in den Diskussionen: Se-
gregation. Das ist ein Fachausdruck, 
der soviel bedeutet wie „Entmischung“, 
also Konzentration von bestimmten 
Bevölkerungsgruppen in bestimmten 

Problemviertel: Trotz aufwändiger Modernisierung durch die HWG und viel Grün 
drumherum wird das Rauendahl in Hattingen sein Schmuddel-Image nicht los.
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Wohngebieten. Eine „ausgewogene 
soziale Mischung in den Quartieren“ 
zu erhalten oder wieder herzustellen, 
ist oberstes Gebot der Stadtentwick-
lungspolitik.

Interessanterweise wird das nur thema-
tisiert in Gebieten, wo die Konzentrati-
on bestimmter Bevölkerungsgruppen 
als problematisch empfunden wird. 
Jedermann ist besorgt über die Kon-
zentration der Türkisch-Stämmigen in 
Dahlhausen, aber keiner macht sich 
Sorgen über die Konzentration der Bes-
serverdienenden in Stiepel. „Einseitige 
Bewohnerstrukturen“ liegen allerdings 
in beiden Fällen vor. Und wenn man 
akzeptiert, dass die „A-Gruppen“ in 
bestimmten Stadtteilen nicht wohnen, 
weil sie sich die Mieten dort nicht lei-
sten können, muss man auch akzeptie-
ren, dass sie in den anderen Stadtteilen 
entsprechen häufiger anzufinden sind.

Was nicht heißt, dass man diese Quar-
tiere einfach sich selbst überlassen 
kann. Wo allzuviele Menschen be-
einander wohnen, die ihr eigenes 
Sozialprestige nicht besonders hoch 
einschätzen, und die vielleicht auch aus 
allzu verschiedenen Ethnien stammen, 
steigen die Spannungen und mit ihnen 
die Kriminalitätsraten. Grund genug, 
etwas zu tun.

Und der Wohnungsbestand hat das 
in vielen Fällen auch nötig. Denn 
natürlich ziehen Menschen mit wenig 
Einkommen in Gegenden mit billigen 
Mieten – und das sind nun mal nicht 
die Neubau- oder Sanierungsgebiete. 
Das heißt aber auch, dass man diese 
Problemgebiete behutsam anfassen 
muss, um die Menschen, die jetzt dort 
wohnen, nicht erneut zu verdrängen. 
Denn was auch immer man am Woh-
nungsbestand tut: Billiger werden die 
Mieten davon nicht.

Handeln in Bochum ...

In Bochum, wo die Erstellung des Hand-
lungskonzepts Wohnen von der Düssel-
dorfer „Innovationsagentur Stadtumbau 
NRW“ begleitet wurde, ist man den Weg 
gegangen, dass man Problemviertel an-
hand sozialer Rahmendaten aufgespürt 
hat. Denn darüber liegen kleinräumige 
Statistiken vor. Wie hoch ist die Besie-
delungsdichte, die Arbeitslosenquote, 
der Ausländeranteil, das Durchschnitts-
einkommen, die Wanderungsquote, das 

Musterbeispiel für kooperatives Handeln: Noch vor zeh Jahren sah die Gegend um den 
Bahnhof Hamme völlig heruntergelommen aus. Der Lärm von Bahn, Straßenbahn und 

Dorstener Straße sowie das benachbarte Gewerbegebiet sorgten für zusätzliche Bela-
stung. Manch einer hätte das Quartier aufgegeben. Doch 2002 riss die VBW ihre herun-

tergekommenen Häuser ab und baute einen Mix aus Gewerbe und seiniorengerechtem 
Wohnen neu. Gegenüber modernisierten die Bochumer Wohnstätten ihre Häuser und die 

Stadt sanierte die Straße. Heute ist der „Hammer Park“ wie aus dem Ei gepellt. 

Bildungsniveau? Natürlich immer im 
Vergleich zur Gesamtstadt.

Auffällige Quartiere wurden dann näher 
unter die Lupe genommen. Denn es galt 
ja, herauszufinden, ob irgendwelche 
Auffälligkeiten etwas mit dem Woh-
nungsbestand zu tun haben könnten.

Es gibt solche Viertel. Zum Beispiel die 
Laerheide. Vor allem in den Hochhäu-
sern am Gropiusweg, Camillo-Sitte-Weg 
und Peter-Parler-Weg kommt es immer 
wieder zu Spannungen. Es gibt Häuser 
mit 90 % Mietern mit Migrantionshin-
tergrund - und das aus vielen verschie-
denen Kulturen. Obwohl Stadt, Polizei 
und Tower Group als Vermieterin sich 
bereits um Aufwertung bemühen, sind 
hier in den letzten sieben Jahren über  
2000 Menschen weggezogen. Durch 
die Nähe zur Uni, gute Grünflächen-
versorgung und reichlich Freiflächen 
gibt es aber auch Potentiale, die man 
nutzen kann.

Wichtig dabei ist es immer, möglichst 
viele Akteure ins Boot zu holen. Denn 
wenn sich das eine Wohnungsunter-
nehmen entscheidet, seine Siedlung 
aufwändig zu modernisieren, während 
das andere die gegenüberliegende Stra-
ßenseite aufgibt, ist nichts gewonnen.

... und in Hattingen

In Hattingen hat das Dortmunder Plan-
Lokal die Federführung gehabt und 
die Sache etwas anders aufgezogen. 
Während sich in Bochum eine kleine 
„Lenkungsgruppe“ um den Fortgang 
kümmerte und dem „Runden Tisch 
der Wohnungsmarktakteure“ jeweils 
die Zwischenergebnisse vorgelegt wor-
den, hat sich in Hattingen ein großer 
„Arbeitskreis Wohnen“ sieben Mal ge-
troffen und dabei Alle versammelt, die 
bereit waren, mitzumachen. 

Doch auch hier hat man versucht, 
Problemviertel zu lokalisieren und ihre 
Entwicklungspotentiale auszuloten. 
Und man ist schon weiter als in Bo-
chum, wo erst ein Entwurf vorliegt: Das 
„Handlungskonzept Wohnen 2020“ 
ist vom Rat beschlossen und liegt ge-
druckt vor. Es listet für sechs Quartiere 
(Innenstadt/Oberstadt, Eichenweg/Lär-
chenweg, Am Pattberg/Hof Bille, An 
der Hunsebeck/Käthe-Kollwitz-Straße,  
Bachstraße und Rauendahl) jeweils drei 
Bausteine mit vorrangigen Maßnahmen 
auf, deren Priorität konkret mit A, B 
oder C benannt wird: „Bestands- und 
Quartiersentwicklung“, „Neubau und 
Wohnbaulandentwicklung“ sowie 
„Wohnen für jeden Haushalt“.
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Rechtsberatung in der Geschäftsstelle:

Örtliche Zuständigkeit! 

Unsere Rechtsberater/innen haben feste örtliche Zuständigkeiten für neue Fälle. 
Diese richten sich nach der Postleitzahl:

Berater/in	 PLZ in Bochum	 andere Orte	 Durchwahl
	 	 	 (Sekretariat)
Ralf Berger	 44791   44805   		  96 11 435
	 44807   44809			 
Rainer Klatt	 44787   44789   	 Castrop-Rauxel,	 96 11 431
	 44795   	 Herne 
Gisela Krieter	 44793   44866   		  96 11 432
	 44867   44869	
Sabine Mosler	 44892   44894	 	 96 11 434
Rainer Papenheim	 44799   44801      	 alle anderen Orte	 96 11 436
	 44803  	
Jutta Hüppop	 44879   44797	 Hattingen,	 Di, Mi und Do:
		  Sprockhövel	 0 23 24 / 5 25 24
			   Mo, Fr:  02 34 / 96 11 40
Bitte vereinbaren Sie ihren Beratungstermin unter den oben genannten Rufnummern 
unserer Geschäftsstellen.

Rechtsberatung am Telefon:

Wir rufen Sie an! Sie bestimmen den Zeitpunkt!

Sie benötigen eine Beratung und wollen Ihre Rechtsberaterin oder Ihren Rechtsberater 
telefonisch erreichen? Ihre Rechtsberaterin oder Ihr Rechtsberater hat Sie um Rückruf 
gebeten? Das geht bei uns ganz einfach und ohne lästige Warteschleife.
Rufen Sie die oben angegebenen Rufnummern in der Geschäftsstelle an. Wir vereinbaren 
einen telefonischen Beratungstermin mit Ihnen. Warten Sie innerhalb der vereinbarten 
Zeit in der Nähe Ihres Telefons. Legen Sie benötigte Unterlagen in greifbare Nähe. Im 
Interesse stabiler Mitgliedsbeiträge sollten Sie aus dem deutschen Festnetz anrufen. Die 
Kosten für das Gespräch trägt der Mieterverein. Und noch etwas: Neue Unterlagen – etwa 
ein Schreiben des Vermieters – senden Sie uns bitte rechtzeitig vor der Telefonberatung 
per Fax oder Post.

  
Anregungen? Kritik? Beschwerden?
Sprechen Sie mit dem Chef!

Wir sind ständig bemüht, unseren Service für Sie zu verbessern. Ihre Vorschläge, Kritik 
oder Beschwerden sind dabei eine wichtige Hilfe. Sprechen Sie mit dem 
Chef! Geschäftsführer Michael Wenzel, Durchwahl: 02 34 / 96 11 440.

Ortstermine:

Wir kommen zu Ihnen ins Haus!

Die Besichtigung Ihrer Wohnung kann sinnvoll sein, zum Beispiel um das Ausmaß von 
Mängeln festzustellen. Fragen Sie zuerst Ihre Rechtsberaterin oder Ihren Rechtsberater, ob 
ein Ortstermin nötig ist. Wenn ja, setzen Sie sich mit unserem Experten in Verbindung. 
Mit ihm können Sie direkt einen Termin vereinbaren. 
Als Mitglied des Mietervereins Bochum, Hattingen und Umgegend e.V. berechnet Ihnen 
der Experte für seine Leistungen nur 75 €. Im Preis enthalten sind bereits die Anfahrt, 
die Begehung vor Ort, ein Kurzprotokoll und ggf. die jeweils gültige gesetzliche Mehr-
wertsteuer. Der Betrag ist beim Ortstermin zu zahlen. Nur dadurch ist er so günstig. Ver-
gleichbare Leistungen sind bei anderen Anbietern (Firmen) weit teurer. Zusätzliche Kosten 
können für die Probennahme und Analyse von Schimmel und Schadstoffen entstehen. 
Sie entscheiden, ob Sie dazu einen Auftrag erteilen oder nicht. Unser Experte heißt:
Dipl.-Ing. Bernd Eckstein, Tel. 0 23 02/58 54 77, Fax.: 0 23 02/ 58 54 75
                                          Mail: b-eckstein@versanet.de
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